
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan „Florianstraße / Neuwiesenstraße“ 
mit örtlichen Bauvorschriften 
 
 
Erneute Veröffentlichung eingeschränkt auf Änderungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in Verbindung mit § 4a Abs.3 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hatte in öffentlicher Sitzung am 24.02.2026 
den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans „Florianstraße / Neuwiesenstraße“ 
gebilligt und eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in Verbindung mit § 4a(3) BauGB beschlossen.  
Diese erneute Beteiligung der Öffentlichkeit wurde nach § 3(2) BauGB vom 
16.03.2026 bis einschließlich 16.04.2026 durchgeführt. 
 
Bei Aufarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen wurde festgestellt, dass die 
textliche, planungsrechtliche Festsetzung Nr. 12 (Bestandsschutz nach § 1(10) 
BauNVO) versehentlich nicht den beabsichtigten Regelungsinhalt wieder gibt und 
klarstellt, sondern irrtümlich eine Wiederholung der Festsetzungen zu 
Abstandsflächen der vorangegangenen Nr. 11 enthält. 
Die vorgesehenen Festsetzung Nr. 12 dient der planungsrechtlichen Sicherung des 
vorhandenen baulichen Bestands auf Flst. Nr. 1460 im Sinne eines erweiterten 
Bestandsschutzes nach § 1(10) BauNVO.  
 
Der Planungswille und der rechtliche Bezug zum erweiterten Bestandsschutz des § 
1(10) BauNVO wurden in der Entwurfsfassung vom Februar 2026 durch die 
Flächensignatur und die Legende im zeichnerischen Teil (Bestandsgebäude Flst. Nr. 
1460) und die Überschrift im textlichen Teil mit Nennung des Erweiterten 
Bestandsschutzes nach § 1(10) BauNVO zwar deutlich und in der öffentlichen 
Präsentation im Gemeinderat am 24.02.2026 auch mit den richtigen Inhalten 
dargestellt und erläutert.  
Bestandteil der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange war jedoch die fehlerhafte Textfassung.  
Die Korrektur dieses Fehlers mit einer korrigierten, neuen Formulierung der 
planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 12 stellt eine Änderung der Festsetzungsinhalte 
des Bebauungsplans dar.  
 
Um das Verfahren rechtssicher abschließen zu können, wird daher eine erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durchgeführt.  
 
Gemäß § 4a(3) BauGB wird bei der nun durchgeführten, zweiten erneuten 
Beteiligung der Öffentlichkeit die Abgabe von Stellungnahmen auf die vorab 
erläuterte Änderung der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 12 
eingeschränkt. Im veröffentlichten / ausgelegten Textteil des Bebauungsplans ist 
die geänderte Festsetzung Nr. 12 gelb unterlegt, ebenso die Begründung Nr. 9.13 zu 
diesem Punkt.  



Zudem wird die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4a (3) BauGB 
angemessen verkürzt.  
 
Die zweite erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a(3) BauGB i.V.m. § 3(2) 
BauGB erfolgt durch Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Malsch unter www.malsch.de (Rubrik: Bauen/Umwelt und 
dort Bebauungsplanverfahren) 
 
vom 21.05.2026 bis einschließlich 08.06.2026 
 
Die Planunterlagen werden auch im Rathaus Malsch, Hauptstraße 71, 76316 Malsch 
während den üblichen Sprechstunden, Zimmer 312 ausgelegt und können dort 
eingesehen werden. 
 
Während der Dauer der o.g. Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zur 
Änderung der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 12 vorgebracht werden. Sie 
können mündlich oder schriftlich mitgeteilt oder zur Niederschrift gegeben werden. 
Darüber hinaus können die Stellungnahmen auch per Post: Gemeinde Malsch, 
Bauverwaltung, Hauptstr. 71, 76316 Malsch oder per E-Mail: 
bauleitplanung@malsch.de eingereicht werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 a Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht fristgerecht 
abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können. 
 
Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Datenschutz 
weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein Bebauungsplanverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden 
Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern 
sich nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Person ausdrückliche oder 
offensichtliche Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym 
behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken. 
 
Bestandteil der Veröffentlichung und Auslegung sind die folgenden vom 
Gemeinderat gebilligten Unterlagen:   
- Textteil des Bebauungsplans vom 28.04.2026 
- Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans (Plan) vom 28.04.2026 
- Abwägung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung nach § 4a (3) 

BauGB März/April 2026 
sowie folgende umweltbezogene Informationen als gesonderte Fachgutachten: 
- Wasserhaushaltsbilanz vom 03.02.2026 
- Schalltechnische Untersuchung von Februar 2025 
- Aktualisierung Artenschutzrechtliche Untersuchung vom 19.08.2024 
- Geotechnisches und Umwelttechnisches Gutachten vom 27.01.2017 
 
Darüber hinaus liegen folgende wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen aus 
den Beteiligungen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vor, die ebenfalls Gegenstand der Veröffentlichung und Auslegung sind: 
a) aus der Beteiligung nach §§ 3(2) + 4(2) BauGB Januar/Februar 2024 



- Landratsamt Karlsruhe / Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, Sachgebiet 
Altlasten/Bodenschutz–Gewässer–Abwasser 15.02.2024: Hinweise zur 
Entwässerungsplanung / Niederschlagswasser, Vorlage einer 
Wasserhaushaltsbilanz  

- Landratsamt Karlsruhe / Amt für Umwelt und Arbeitsschutz – 
Immissionsschutz 15.02.2024: Anregungen zum Immissionsschutz bzgl. 
Bewertung der Lärmemissionen Bauhof und Feuerwehr 

- Landratsamt Karlsruhe / Amt für Umwelt und Arbeitsschutz-Naturschutz 
15.02.2024: Anregungen zur Artenschutzuntersuchung und Maßnahmen zum 
Artenschutz, Hinweise bzgl. des angrenzenden FFH-Gebietes „Wälder und 
Wiesen bei Malsch“ 

- Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 08.02.2024: Hinweise zur 
Geotechnik, zum Bodenschutz, auf die Lage des Plangebiets in Zone III B des 
rechtskräftigen Wasserschutzgebiets "Gemeinde Durmersheim, Winkelsloh"  

- Fraktion BfU/Grüne 12.02.2024: Anregungen zu planungsrechtlichen 
Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften bzgl. der Begrünung und 
Nutzung der unbebauten Grundstücksflächen 

b) aus der erneuten Beteiligung nach § 4a(3) BauGB März/April 2026 
- Landratsamt Karlsruhe / Amt für Umwelt und Arbeitsschutz-Naturschutz 

15.02.2024: Anregungen zu Schutzmaßnahmen im angrenzenden Umfeld 
des Plangebietes, Hinweis auf erforderliche ökologische Baubegleitung 

- Fraktion BfU/Grüne 12.04.2026: Anregung zur Festsetzung von Nutzung 
erneuerbarer Energien und Wärmeversorgung, fehlende vertiefte 
Auseinandersetzung mit Funktionsverlusten auf Boden, Mikroklima, 
Wasserhaushalt, Planungsziel einer flächensparenden Siedlungsentwicklung 
nicht erkennbar 

 
Räumlicher Geltungsbereich:  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem Anhang 
(BP-Florianstraße-Neuwiesenstraße-059-zeichnerischer_Teil.pdf). 
 
Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplanes „Florianstraße / Neuwiesenstraße“ 
in der Fassung 28.04.2026. 
 
Ziele und Zwecke der Planung: 
Ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Malsch besteht in der Sicherung und 
Stärkung der innerörtlichen Wohnfunktion unter Berücksichtigung vorhandener Bau- 
und Nutzungsstrukturen. Im Bereich zwischen Bauhof, Neuwiesen- und 
Florianstraße sieht die Gemeinde Malsch die Möglichkeit, die dort bereits 
vorhandene Bebauung zu ergänzen und so durch eine innerörtliche Nachverdichtung 
zusätzlichen Wohnraum zu gewinnen.  
Die Flächen sind im FNP weitgehend als Baufläche vorgesehen, liegen aber nicht im 
Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplanes. Zur Sicherung der 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ist für die bauliche Entwicklung in diesem 
Bereich die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Verfahren: 
Das Bebauungsplanaufstellungsverfahren erfolgt im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB für Bebauungspläne der Innenentwicklung.  
Von der Erstellung eines Umweltberichts zur Bebauungsplanänderung nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 BauGB welche Arten umweltbezogener 



Informationen verfügbar sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 4 BauGB und von der Überwachung („Monitoring“) nach § 4c BauGB wird 
ebenfalls abgesehen (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 13 Abs. 3 BauGB).  
Inhaltlich sind jedoch die artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt worden.  
 
 
 
Malsch, den 20.05.2026 
 
 
 
Markus Bechler 
Bürgermeister   
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 Auftrag 1

Die Gemeinde Malsch plant die Erschließung neuer Wohnbauflächen im Baugebiet 

„Florianstraße / Neuwiesenstraße“.   

Unser Büro wurde mit der Baugrunderkundung sowie der Erstellung eines 

geotechnischen und umwelttechnischen Gutachtens im Hinblick auf den geplanten 

Kanal- und Straßenbau, die Bebaubarkeit der Grundstücke sowie eine mögliche 

Versickerung von Niederschlagswasser beauftragt. 

 Unterlagen 2

Dem Gutachten liegen folgende Unterlagen zu Grunde: 

[2.1] Bebauungsplan „Florianstraße / Neuwiesenstraße“ (Textteil, Begründung, 

zeichnerischer Teil), Fassung vom 18.02.2016 ( Vorentwurf), 

Gerhardt.stadtplaner.architekten, Karlsruhe 

[2.2] Unterlagen zum Kanal- und Leitungsbestand, Gemeinde Malsch 

[2.3] Geologische Karte von Baden-Württemberg, Blatt 7115 Rastatt, Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, Freiburg i. Br. 2004 

[2.4] Informationssystem, Oberflächennahe Geothermie (ISONG), Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, online, 2017 

[2.5] Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden-

Württemberg, Innenministerium Baden-Württemberg, 2005 

[2.6] Überflutungsflächen und Wasserschutzgebiete, Daten- und Kartendienst, 

Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 

online, 2017 

[2.7] Karte der Grundwasserhöhengleichen für mittlere und hohe Grundwasser-

verhältnisse, Raum Rastatt-Haguenau, Landesamt für Umweltschutz Baden-

Württemberg, 1999 
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[2.8] Grundwasserdaten der Landesmessstellen GWM 103/261-4, GWM 116/211-0 

und GWM 104/261-9, Beobachtungszeitraum: etwa 1975 bis heute, Daten- und 

Kartendienst (online), Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg, 2017 

[2.9] Kleinrammbohrungen, Rammsondierungen und Grundwassermessstellen, 

hergestellt durch GHJ Ingenieurgesellschaft für Geo- und Umwelttechnik mbH & 

Co. KG  

[2.10] Probenahmen und bodenmechanische Laborversuche, ausgeführt durch GHJ 

Ingenieurgesellschaft für Geo- und Umwelttechnik mbH & Co. KG 

[2.11] Chemisch-analytische Untersuchungen, Labor SGS Institut Fresenius GmbH, 

Radolfzell, 19.12.2016 und 21.12.2016 

[2.12] Ortsbesichtigung 

 Projektstandort  3

 Lage und aktuelle Geländesituation 3.1

Das Baugebiet „Florianstraße / Neuwiesenstraße“ befindet sich im Nordosten von 

Malsch. Die Lage ist in der Anlage 1.1 in einem Ausschnitt aus der topografischen Karte 

und in der Anlage 1.2 in einem Luftbild markiert. 

Das Baugebiet umfasst eine Fläche von ca. 2 ha. Es befindet sich zum Großteil zwischen 

der Florianstraße (Süden) und der Neuwiesenstraße (Osten). Nachfolgend wird dieser 

Teil des Baugebietes als „zentrale Baufläche“ bezeichnet. Weitere Erschließungsflächen 

befinden sich am nördlichen Rand des Baugebietes („nördliche Bauflächen“).  

Im Westen grenzen die Gebäude des Bauhofs sowie der Feuerwehr an. Die im Norden 

anschließenden Grundstücke sind unbebaut.  

Ca. 100 m westlich des Baugebietes verläuft ein Entlastungsgraben und ca. 50 m südlich 

der Lindenhardterwegbach (jeweils Gewässer II. Ordnung).  
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Im Norden erfolgt die Erschließung bereits über eine von der Neuwiesenstraße abzweig-

ende Stichstraße (B = 5 m, L = 60 m). Das Straßenniveau liegt nach [2.2] bei ca. 

121,6 mNHN bis ca. 121,4 m NHN (Gefälle in Richtung Neuwiesenstraße).  

Teilflächen im Norden, Südosten und Südwesten des Gebietes sind ebenfalls schon mit 

Wohngebäuden bebaut. 

Die neuen Entwicklungsflächen sind überwiegend unbebaut. Die zentrale Baufläche 

verläuft weitgehend eben. In Richtung Florianstraße steigt das Gelände leicht an (vgl. 

BS 4, GOK bei ca. 121,6 m NHN). Das Straßenniveau der Florianstraße liegt nach [2.2] bei 

ca. 121,1 m NHN bis ca. 121,8 m NHN (Anstieg in Richtung Neuwiesenstraße). Die 

nördliche Baufläche fällt von der bestehenden Stichstraße in nordwestliche Richtung 

relativ steil bis auf etwa 119,5 m NHN ab.  

 Hochwasserrisiko, Wasserschutzgebiete 3.2

Für das Baufeld besteht nach [2.6] keine Hochwassergefahr. 

Das Baufeld liegt nach [2.6] in dem seit dem 03.08.1995 rechtskräftig festgesetzten 

Wasserschutzgebiet „Gemeinde Durmersheim, Winkelsloh 202“ (WSG-Amt-Nr. 216.202) 

der Wasserschutzgebietszone IIIB. 

 Geplante Baumaßnahmen  4

Die neuen Wohnbauflächen erstrecken sich über die Gesamtflächen der Flurstücke-Nr. 

1467, 1470/1 – 1470/4, 1463/3 und 1462/6 sowieTeilbereiche der Flurstücke-Nr. 1460, 

1464/1 und 1464/2. 

Im Süden soll die Erschließung über eine von der Florianstraße abzweigende, T-förmige 

Stichstraße erfolgen (Sackgasse mit Wendefläche, B = 5,5 bis 6,0 m, L = 60 m). 

Die geplanten Erschließungsmaßnahmen sind im Lageplan in der Anlage 1.3 dargestellt. 
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 Untersuchungsprogramm 5

 Baugrundaufschlüsse, Grundwassermessstellen 5.1

Die folgenden Aufschlüsse wurden im Hinblick auf die geotechnische und umwelt-

technische Beratung durchgeführt: 

- 8 Kleinrammbohrungen (BS 1 bis BS 8) bis ca. 6 m bzw. ca. 8 m Tiefe  

- 4 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH 1, DPH 4, DPH 6, DPH 8) 

bis jeweils ca. 8 m Tiefe 

- 3 Grundwassermessstellen (GWM 1, GWM 4 und GWM 6), Ausbau bis ca. 5,7 m Tiefe 

Die Lage der Aufschlusspunkte (BS/DPH) sowie der Grundwassermessstellen ist im Lage-

plan in der Anlage 1.3 dargestellt. Die Bohrungen wurden in den neuen Wohnbau-

flächen in einem Raster von etwa 50 x 50 m hergestellt. Die Rammsondierungen wurden 

an den Rändern des Wohngebietes durchgeführt. Die Grundwassermessstellen 

befinden sich im Nordosten und Nordwesten des Baugebietes sowie neben der neuen 

Erschließungsstraße im Süden. 

Zur Höheneinmessung der Aufschlusspunkte wurden Kanaldeckel in der Florianstraße 

im Süden sowie der bereits gebauten Erschließungsstraße im Norden verwendet, deren 

Höhe dem Kanalplan [2.2] entnommen wurden (Angabe ohne Gewähr).  

In Anlage 2 sind die Bohrprofile nach DIN 4023 dargestellt und die Rammsondierungen 

in Form von Widerstandslinien nach EN ISO 22476-2 ausgewertet. In den Ramm-

diagrammen ist die erforderliche Anzahl von Schlägen N10 für das Eindringen der 

Rammsonde um jeweils 10 cm über die Sondiertiefe aufgetragen.  Zudem ist der Ausbau 

der Grundwassermessstellen dargestellt. 

 Geotechnische Laborversuche 5.2

Zur genaueren Ansprache und Klassifizierung der anstehenden Böden wurden an aus 

den Bohrungen entnommenen Bodenproben folgende bodenmechanische Labor-

versuche durchgeführt: 
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- 21 x Korngrößenverteilung nach DIN 18123  

- 2 x Plastizitätsversuch (Konsistenzgrenzen nach ATTERBERG) nach DIN 18122 

- 9 x Glühverlust nach DIN 18128-GL (organischer Anteil) 

- 9 x Kalkgehalt nach DIN 18128-G 

- 21 x Wassergehalt (durch Ofentrocknung) 

Die Ergebnisse der Korngrößenverteilungen sind in der Anlage 3.1 als Körnungskurven 

dargestellt. Die Ergebnisse der Plastizitätsversuche (Plastizitätsdiagramm, Konsistenz-

grenzen) sind der Anlage 3.2 zu entnehmen.  

Eine Zusammenstellung der Laborversuche mit den zusätzlich ermittelten Wasser-

gehalten, Kalkgehalten und Glühverlusten ist als Anlage 3.3 beigefügt. 

 Chemisch-analytische Laborversuche 5.3

Zusätzlich wurden an den aus den Bohrungen entnommenen Bodenproben folgende 

chemische Untersuchungen durchgeführt: 

- 1 x Begutachtung des Bohrgutes aus umwelttechnischer Sciht sowie Herstellung 

von charakteristischen Bodenmischproben aus den angetroffenen Böden 

- 3 x Untersuchung von charakteristischen Bodenmischproben (MP1, MP2, MP3) auf 

die Parameter der „Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die 

Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ (VwV Boden) des Landes 

Baden-Württemberg vom 14.07.2007 

Die Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchung sind in der Anlage 4.1 zusammen-

gestellt. 

Weitere Details zur Probennahme sind dem Probenahmeprotokoll in Anlage 4.2 zu 

entnehmen. Die Analyseergebnisse und die angewandten Analyseverfahren sind im 

Prüfbericht der SGS Institut Fresenius GmbH, Radolfzell, in Anlage 4.3 aufgeführt. 
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 Baugrund 6

 Geologischer Überblick 6.1

Die allgemeinen Baugrundverhältnisse sind am Projektstandort nach [2.5] durch die 

Lage in der Kinzig-Murg-Rinne geprägt. Der natürliche Baugrund im Bereich der Rinne ist 

erfahrungsgemäß durch eine Wechsellagerung aus wenig tragfähigen, bindigen und 

organischen Böden gekennzeichnet, die mehrere Meter mächtig sein können. Der 

tiefere Baugrund besteht aus tragfähigen Kiesen und Sanden, die bis in größere Tiefe 

anstehen. 

 Untergrundaufbau 6.2

Oberboden / Auffüllungen 

An der Geländeoberfläche (GOK) ist an fast allen Erkundungspunkten (bis auf BS 7) 

zunächst ein ca. 10 cm bis 30 cm starke, sandig ausgeprägte Oberbodenschicht vor-

handen. 

Unter der Oberbodenschicht (bei BS 7 ab GOK) wurden bei fast allen Bohrungen (nicht 

bei BS 8) Auffüllungen („A“) erbohrt. Diese bestehen meist aus schluffig durchsetzten 

Sanden, lokal auch aus Sand-Schluff-Gemischen oder sandigen Schluffen, in welche 

anthropogene Fremdbestandteile eingelagert sind. Bei den Fremdbestandteilen handelt 

es sich meist um Ziegel- und Sandsteinbruchstücke. Lokal wurden auch Betonreste und 

Schwarzdeckenbruchstücke oder auch Mörtel (BS 5) festgestellt.  

Die Auffüllungen reichen meist bis etwa 1,0 m unter Gelände. Unter den Auffüllungen 

(bei BS 8 direkt unter der Oberbodenschicht) folgt der natürliche Baugrund. 

Natürliche Deckschicht (Kinzig-Murg-Rinne) 

Typisch für die Lage in der Kinzig-Murg-Rinne unterliegt die Zusammensetzung, 

Mächtigkeit und Schichtabfolge der natürlichen Deckschicht kleinräumigen Schwan-

kungen, sodass über kurze Distanzen auch mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten der 

Böden gerechnet werden muss.  
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B) Bindige Böden mit organischen Beimengungen:  

In fast allen Bohrungen (nicht bei BS 5) wurden im unteren Drittel organisch durchsetzte 

Schluffe bzw. Tone erkundet. Die Böden unterscheiden sich durch ihre grau-schwarze 

Färbung meist deutlich von den bindigen Böden ohne organische Beimengungen.  

Die Oberfläche der organischen Böden liegt in den Bohrungen in Tiefen von ca. 2,8 m 

(BS 1) bis ca. 5,5 m (BS 7). Dies entspricht geodätischen Höhen von ca. 118 m NHN (BS 4) 

bis ca. 115,5 m NHN (BS 6). Unter den organischen Böden folgen die gut tragfähigen 

quartären Sande und Kiese. Die Mächtigkeit der organischen Böden schwankt zwischen 

ca. 0,5 m (BS 3, BS 6) und ca. 3,0 m (BS 1).  

Die organischen Böden bestehen meist aus über 80 % Schluff und Ton (Feinkornanteile) 

und unter 20 % Sand (vgl. Proben-Nr. 20899, 20901, 20917 und 20956 in Anlage 3.1). 

An vereinzelten Proben wurden höhere Sandanteile von annähernd 40% ermittelt (vgl. 

Proben-Nr. 20909, 20947 und 20955 in Anlage 3.1). 

Die ermittelten organischen Anteile (z. T. auch in Form von faserigem Torf) liegen bei ca. 

3,5 % bis ca. 7 % (Anlage 3.3). Die Wassergehalte variieren mit dem Anteil der sandigen 

und organischen Beimengungen. Bei hohen organischen Anteilen können die Wasser-

gehalte über w = 40% liegen. Die organischen Böden sind meist weich. 

C) Zwischenschicht aus Sand: 

In den Bohrungen BS 3, BS 5, BS 6 und BS 8, d. h. bei der Hälfte der Bohrungen, wurde 

zwischen den o. g. bindigen Böden (A) und den organischen Böden (B) eine ca. 1,5 m 

(BS 6) bis ca. 2,8 m (BS3) mächtige Zwischenschicht aus Sand erkundet. In der Bohrung 

BS 2 stehen die Sande in geringerer Mächtigkeit von ca. 0,6 m an. Auf Grundlage der 

Erkundung kann jedoch keine genaue Aussage zum tiefen- und flächenmäßigen Verlauf 

der sandigen Einschaltung gemacht werden.  

In Bereichen mit sandiger Zwischenschicht sind die unterlagernden organischen Böden 

meist geringmächtiger ausgebildet als in Bereichen ohne Zwischenschicht. In den 

entsprechenden Bohrungen liegen die Mächtigkeiten der organischen Böden meist 

unter 1,5 m.  
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 Baugrundmodell und Bodenklassifizierung 6.3

Aus den durchgeführten Untersuchungen wurde das in der Tabelle 1 angegebene 

Baugrundmodell (ohne Oberboden) abgeleitet, in dem der Baugrund in 

Homogenbereiche nach DIN 18300 (Erdarbeiten) VOB Teil C, 2016, unterteilt ist.  

In der Tabelle sind die angetroffenen Böden im Hinblick auf den geplanten Kanal- und 

Leitungsbau zusätzlich den Bodengruppen gemäß ATV-DVWK-A 127 und den Verdicht-

barkeitsklassen gemäß ZTV A-StB 12 zugeordnet. Die angegebenen Bandbreiten der 

Bodenkennwerte sind als Orientierungswerte zu verstehen. Für geotechnische 

Nachweise, wie z. B. Grundbruch-, und Setzungsberechnungen, sind die jeweils anzu-

setzenden Kennwerte im Einzelfall festzulegen.  
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Tabelle 4 Bodengruppen und Verformungsmodul nach ATV-DVWK-A 127 

Bodenart Bodengruppe 

Verformungsmodul EB [MN/m²] in Abhängigkeit 
des Verdichtungsgrads DPr 

97 % 100 % 

nichtbinde Böden 
GW, GE, GI, 
SE, SW, SI 

G1 23 40 

schwachbindige Böden 
GU, GT, SU, ST 

G2 11 20 

bindige Mischböden 
GU*, GT*, SU*, ST* 

UL, UM 
G3 8 13 

 

 Grundwasser 6.4

In den Bohrungen wurde Schicht- und Grundwasser angetroffen.   

Schichtenwasser wurde in den Bohrungen BS 2, BS 3, BS 5, BS 6 und BS 8 im Bereich der 

verhältnismäßig gut durchlässigen, sandigen Zwischenschicht festgestellt, d. h. in unter-

schiedlichen Tiefen zwischen ca. 1,4 m (BS 8) und ca. 3,5 m (BS 6). Dies entspricht 

Höhenkoten von ca. 118,7 m NHN (BS 5) bis ca. 117,1 m NHN (BS 6).  

In den Bohrungen BS 1, BS 4 und BS 7, d. h. dort, wo die sandige Zwischenschicht fehlt, 

wurden Wasserzutritte erst mit dem Erreichen der quartären Sande und Kiese in 

größeren Tiefen von ca. 5,5 m (BS 4) bis ca. 5,8 m (BS 1) registriert. Die quartären Sande 

und Kiese sind grundwasserführend und bilden aus hydrogeologischer Sicht den 

regionalen Hauptgrundwasserleiter (OGWL).  

Die gering durchlässigen, bindigen und organischen Böden fungieren als natürliche 

Sperrschicht. Dies bedeutet, dass das Schicht- bzw. Grundwasser an der Unterseite der 

bindigen und organischen Böden gespannt ansteht und sich ein freier Grundwasser-

spiegel entsprechend der Druckhöhe erst nach dem Durchstoßen dieser Böden 

ausbildet. 

Nach der hydrogeologischen Kartierung [2.7] ist die Grundwasserströmung generell 

nach Nordwesten in Richtung Rhein gerichtet. Zur besseren Beurteilung der Grund-

wasserverhältnisse am Projektstandort wurden die Grundwasserdaten an umliegenden 
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Grundwassermessstellen ausgewertet [2.8] und mittels linearer Interpolation auf das 

Baugebiet übertragen. Demnach ist am Projektstandort mit folgenden Grundwasser-

ständen zu rechnen: 

 maximaler Grundwasserstand HGW  117,2 m NHN (ohne Sicherheiten) 

mittlerer Grundwasserstand MGW 116,0 m NHN 

minimaler Grundwasserstand NGW 115,0 m NHN  

Nach Auswertung der Grundwasserganglinien der o. g. Grundwassermessstellen 

können die Grundwasserstände Schwankungen bis zu 2,5 m  unterliegen. Bei hohen 

Grundwasserverhältnissen kann das Grundwasser bis 3,5 m unter die Gelände-

oberfläche ansteigen.  

Bei Eingriffstiefen < 3 m hat das Grundwasser demnach keinen Einfluss auf die geplante 

Baumaßnahme. 

Zur Beobachtung des Grundwasserstandes (Grundwasserstände bei Ausbildung der 

freien Druckhöhe) wurden 3 Kleinrammbohrung BS 1, BS 4 und BS 6 zu Grundwasser-

messstellen ausgebaut. Die Lage der Grundwassermessstelle ist im Lageplan in 

Anlage 1.3 dargestellt und der Ausbau in Anlage 2 skizziert. In den Messstellen wurden 

nach Errichtung am 08.12.2016 folgende Ruhewasserstände gemessen: 

Tabelle 5 GW-Messstellen – Kenndaten und Ruhewasserstände (08.12.2016) 

Messstelle GWM 1 GWM 4 GWM 6 

POK [m NHN] 120,68 121,90 120,88 

GOK [m NHN] 120,37 121,60 120,62 

Flurabstand [m] u GOJK 3,88 5,62 5,34 

Wasserstand [m NHN] 116,49 115,98 115,28 

 

Aktuell herrschen demnach mittlere bis niedrige Grundwasserverhältnisse.  

Wir schlagen vor, die Grundwasserstände an den vor Ort errichteten Messstellen 

regelmäßig (monatlich) bis zum Baubeginn zu beobachten. Auf Grundlage der Daten 

kann u. U. eine Prognose für den Bauwasserstand gemacht werden.  
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 Erdbeben 6.5

Nach der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden-

Württemberg liegt der Standort in der Erdbebenzone 1 und im Bereich der Unter-

grundklasse R.  

Nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 ist von der Baugrundklasse C auszugehen. 

 Umwelttechnische Untersuchungen 7

 Probenahme und Untersuchungsumfang 7.1

In Ergänzung zu den geotechnischen Untersuchungsmaßnahmen wurde das Bohrgut 

aus den durchgeführten Kleinrammbohrungen auch aus umwelttechnischer Sicht begut-

achtet.  

Bei der umwelttechnischen Auswertung von Baugrundaufschlüssen sind im Allgemeinen 

folgende Punkte von Interesse: 

- eventuell vorhandene organoleptische (d. h. geruchliche oder visuelle) Auffällig-

keiten 

- die Zusammensetzung und die Mächtigkeit von schadstoffverdächtigen Materialien 

- die Lage von schadstoffverdächtigen Materialien im Hinblick auf eventuell 

gefährdete Schutzgüter (z. B. Expositionssituation im Hinblick auf eventuell 

gefährdete Menschen oder Abstand zur Grundwasseroberfläche) 
 

Im vorliegenden Fall sind die organoleptischen Auffälligkeiten auf die bodenfremden 

Bestandteile innerhalb der erbohrten, fremdstoffhaltigen Auffüllungen beschränkt. Bei 

Auffüllungen mit bodenfremden Bestandteilen besteht generell eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit, dass diese erhöhte, umwelttechnisch relevante Schadstoffgehalte 

aufweisen. Ansonsten wurden keine Hinweise auf Schadstoffbelastungen festgestellt.  

Zur genaueren Überprüfung des Baugrunds auf mögliche Schadstoffbelastungen 

wurden 3 Mischproben gebildet und auf die Parameter der „Verwaltungsvorschrift des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuf-

tem Bodenmaterial“ (VwV Boden), Tab. 6-1, untersucht: 
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Tabelle 6 Umwelttechnische Untersuchungen - Chemisch analysierte Proben 

Proben-

bezeichnung 

Mischprobe aus Material Untersuchungs-

parameter  

MP1 BS1; 0,00 – 0,30 m 
BS2; 0,00 – 0,10 m 
BS3; 0,00 – 0,15 m 
BS4; 0,00 – 0,30 m 
BS5; 0,00 – 0,15 m 
BS6; 0,00 – 0,10 m 
BS8; 0,00 – 0,10 m 
 

künstliche Auffüllungen / 
durchwurzelte Bodenschicht 
Grasnarbe, Fein-Mittel-Sand, 
schwach schluffig, durchwurzelt, 
vereinzelt Sandsteinreste, 
Fremdstoffanteil < 1 %, 
dunkelbraun 

VwV4 Boden, 

Tab. 6-1 

MP2 BS1; 0,30 – 1,00 m 
BS3; 0,15 – 1,10 m 
BS4; 0,30 – 0,70 m 
BS5; 0,15 – 1,10 m 
BS6; 0,10 – 1,10 m 
BS7; 0,00 – 0,90 m 
 

künstliche Auffüllungen /  
Boden 
Schluff, schwach feinsandig, 
schwach tonig, schwach kiesig, 
teilweise Ziegel- und 
Sandsteinbruchstücke, 
Fremdstoffanteil < 5 %, braun  

VwV Boden, 

Tab. 6-1 

MP3 BS1; 1,00 – 2,00 m 
BS2; 0,50 – 0,80 m 
BS2; 0,80 – 2,20 m 
BS3; 1,10 – 1,60 m 
BS4; 1,20 – 1,70 m 
BS5; 1,10 – 2,20 m 
BS6; 1,10 – 2,00 m 
BS7; 0,90 – 2,20 m 
BS7; 2,20 – 3,20 m 
BS8; 0,10 – 0,90 m 
BS8; 0,90 – 1,40 m 
 

gewachsener, bindiger Boden 
Schluff, feinsandig, schwach tonig, 
braun 

VwV Boden, 

Tab. 6-1 

 

Weitere Details zur Probenahme können den beiliegenden Probenahmeprotokollen in 

Anlage 4.2 entnommen werden. 

Aus der untersten Bodenschicht, dem natürlich anstehenden Kies und Sand, wurde 

keine Probe untersucht. Hier bestand kein Schadstoffverdacht.  

                                                   

4 VwV Boden: Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial, Baden-Württemberg, Fassung vom 14.07.2007 
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 Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchungen und Bewertung 7.2

Die Analyseergebnisse und die angewandten Analyseverfahren können dem Prüfbericht 

der SGS Institut Fresenius GmbH, Radolfzell, in Anlage 4.3 entnommen werden.  

Die Ergebnisse der chemischen Laboratoruntersuchungen sind außerdem in Anlage 4.1 

zusammengestellt. Zum Vergleich sind die abfallrechtlichen Zuordnungswerte Z0 der 

VwV Boden angegeben. Für die Parameter, für die kein Z0-Wert definiert ist, ist der 

jeweils niedrigste Z-Wert in Klammern angegeben. Bei Überschreitungen der Z0-Werte 

ist Aushubmaterial im Allgemeinen nicht mehr frei verwertbar und es entstehen 

Mehrkosten, falls das betreffende Material nicht vor Ort verwertet werden kann bzw. 

darf. 

Wie dem Prüfbericht und der tabellarischen Zusammenstellung zu entnehmen ist, 

wurden in den Mischproben MP1 und MP2 aus den Auffüllungen analytische 

Auffälligkeiten für die Parameter PCB und PAK im Feststoff sowie Cyanide gesamt im 

Eluat, festgestellt. 

Überschreitungen der Prüfwerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) wurden nicht festgestellt. Aus altlastenrechtlicher Sicht ist daher u. E. kein 

weiterer Handlungsbedarf zu erkennen. 

Die abfallrechtliche Bewertung von Boden und bodenähnlichen Auffüllungen erfolgt in 

Baden-Württemberg anhand der „Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für 

die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ des Landes Baden-

Württemberg vom 14.03.2007 (VwV Boden), der Deponieverordnung (DepV) des Bundes 

vom 27.04.2009 und der „Handlungshilfe für Entscheidungen über die Ablagerbarkeit 

von Abfällen mit organischen Schadstoffen“ des Landes Baden-Württemberg vom Mai 

2012.  

In der o. g. VwV Boden sind folgende Einbauklassen definiert: 

Z0 uneingeschränkte Verwendung (in bodenähnlichen Anwendungen) 

Z0*IIIA uneingeschränkte Verwendung unter Z0-Schicht in Wasserschutzzone IIIA 

(Abstand Auffüllbasis zum Grundwasser > 1 m) 
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Z0* uneingeschränkte Verwendung unter Z0-Schicht 

(Abstand Auffüllbasis zum Grundwasser > 1 m) 

Z1.1 Verwendung in technischen Bauwerken mit wasserdurchlässiger Oberfläche 

(Abstand Auffüllbasis zum Grundwasser > 1 m) 

Z1.2 Verwendung in technischen Bauwerken mit wasserdruchlässiger Oberfläche 

bei günstigen hydrogeologischen Verhältnissen 

Z2 Verwendung in Erdbauwerken mit wasserundurchlässiger Deckschicht 

(Abstand Auffüllbasis zum Grundwasser > 1 m) 

Material mit Schadstoffkonzentrationen oberhalb der Zuordnungswerte Z2 kann in der 

Regel nur noch einer Deponie zugeführt werden, wobei die Zuordnungskriterien der 

DepV5 zu beachten sind (Deponien der Deponieklassen DK I, DK II, DK III und DK IV).  

Für die im vorliegenden Fall untersuchten Bodenproben ergeben sich folgende abfall-

rechtliche Einstufungen: 

 

Tabelle 7  Umwelttechnische Untersuchungen - Abfallrechtliche Einstufung  
Probenbezeichnung abfallrechtliche Einstufung  

nach VwV Boden 
bestimmender 

Parameter 
MP1; durchwurzelte 
Bodenschicht 

Z2 Cyanide ges. = 14 µg/l 

MP2; fremdstoffhaltige 
Auffüllungen  

Z1.2 PAK = 3,37 mg/kg 

MP3; natürlich 
anstehender bindiger Boden  

Z0 -- 

 

Wie der o. g. Tabelle zu entnehmen ist, ist die Probe aus dem gewachsenen, bindigen 

Boden als Z0-Material nach VwV Boden einzustufen. Derartiges Material ist aus 

umwelttechnischer Sicht frei verwertbar. 

In den Mischproben MP1 und MP2 aus den Auffüllungen wurden Z0-Wert-Über-

schreitungen festgestellt. Beide Materialien sind somit im abfallrechtlichen Sinne nicht 

mehr frei verwertbar.  

                                                   

5 Einstufung nach DepV (Deponieverordnung) unter Einbeziehung der Handlungshilfe für Entscheidungen 
über die Ablagerbarkeit von Abfällen mit organischen Schadstoffen“ des Landes Baden-Württemberg“ 
vom Mai 2012 Handlungshilfe organische Schadstoffe 
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 Geotechnische Beurteilung des Standortes 8

 Kurzüberblick Baugrundverhältnisse 8.1

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung ist im Bereich der Bohrungen BS 1, BS 4 

und BS 7 mit ungünstigen Baugrundverhältnisse zu rechnen. Hier besteht der natürliche 

Baugrund bis in größere Tiefe von mindestens 5,5 m aus meist weichen, d. h. setzungs-

empfindlichen, bindigen und organischen Böden.  

Im Bereich der übrigen Bohrungen BS 2, BS 3, BS 5, BS 6 und BS 8, d. h. dort, wo 

zwischen den bindigen und organischen Böden eine sandige Zwischenschicht einge-

schaltet ist, ergeben sich günstigere Baugrundverhältnisse. Die organischen Böden im 

tiefen Baugrund sind hier meist geringmächtiger ausgebildet. Die Sande reichen bis in 

Tiefen von ca. 5 m.  

 Allgemeines, Höhen 8.2

Detaillierte Planunterlagen zu den Erschließungsmaßnahmen liegen derzeit noch nicht 

vor, sodass unter Berücksichtigung der Standortbedingungen und der angetroffenen 

Baugrundverhältnisse nur allgemeine Hinweise gegeben werden können.   

Der Bestandskanal in der Florianstraße liegt in etwa in 2 m bis 2,5 m Tiefe (Kanalsohle 

bei ca. 119,5 m NHN). Wir gehen davon aus, dass der neue Kanal in etwa auf gleicher 

Höhe verlegt wird.  

Weiter gehen wir davon aus, dass die neue Erschließungsstraße höhenmäßig an das 

Straßenniveau der Florianstraße angepasst wird. Nach [2.2] liegt das Straßenniveau der 

Florianstraße auf Höhe der geplanten Kreuzung bei ca. 121,6 m NHN.  

Für die Wohnbebauung liegen derzeit keine Bezugshöhen vor. Diesbezüglich nehmen 

wir an, dass das Geländeniveau der Grundstücke an das angrenzende Straßenniveau 

angepasst wird (Annahme: Niveau OK RFB EG ca. 10 -  30 cm über OK Straße).  

Nach den Bohransatzhöhen verläuft das Gelände im Bereich der zentralen Baufläche 

weitgehend eben auf Höhen von ca. 120,4 m NHN bis ca. 120,8 m NHN (Mittelwert 

120,6 m NHN). In Richtung Florianstraße liegt es bereichsweise schon höher bei 

ca. 121,6 m NHN, d. h. annähernd auf dem späteren Geländeniveau. Im Bereich der 





www.ghj.de 27 

 

späteren Geländehöhe aufgefüllt wird, ist die Vorwegnahme von Setzungen durch die 

Liegezeit bis zum Bau der Gebäude bzw. der Verkehrsflächen von Vorteil.  

 Kanal- und Leitungsbau  8.4

Allgemeine Hinweise 

Für die geplante Abwasserleitung liegen hinsichtlich der Materialwahl und Abmessungen 

noch keine Angaben vor. Auch die genaue Tiefenlage des Kanals ist noch nicht bekannt. 

Auf Grundlage der Angaben in Kapitel 8.2 gehen wird nachfolgend davon aus, dass die 

Kanalsohle in etwa auf Höhe des Bestandskanals bei ca. 119,5 m NHN liegen wird. Die 

Unterkante der Schachbauwerke liegt meist 30 cm tiefer als die Kanalsohle. Die Graben-

sohle liegt somit bei etwa 119 m NHN oder geringfügig tiefer.  

Herstellung von Kanal- und Leitungsgräben 

Für die Herstellung von Kanal- und Leitungsgräben gilt die DIN 41246. 

Die Kanalgrabentiefe wird maximal etwa 2,5 m betragen. Bis zur Grabensohle besteht 

der Baugrund zunächst aus den Materialien der Straßendammschüttung (vgl. Angaben 

in Kapitel 8.5) und darunter aus sandig-schluffigen Auffüllungen und natürlichen 

bindigen Böden.  

Wenn ausreichend Platz zur Verfügung steht, können geböschte Baugruben hergestellt 

werden. In bindigen, mindestens steifen Böden können Gräben bis in eine Tiefe von 

1,25 m mit senkrechten Wänden, bis in eine Tiefe von 1,75 m senkrecht mit geböschter 

Kante hergestellt werden. Bei tieferen Gräben sind Böschungsneigungen von maximal 

60° zulässig. Im Bereich weicher bindiger Böden, gemischtkörniger und körniger Böden 

sowie bei Wasserzutritten sind die Böschungen auf 45° abzuflachen.  

Bei beengten Platzverhältnissen kann ein Verbau erforderlich sein. Bei der Wahl der 

Verbauart sind die bis zur Grabensohle schichtenweise anstehenden körnigen bzw. 

gemischtkörnigen Böden (Geländeauffüllung, vorhandene Auffüllungen der Boden-

                                                   

6 DIN 4124: Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau und Arbeitsraumbreiten, Ausgabe 2012 
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Alternativ zu einer Bettung des Kanals auf einem Kies-Sand-Gemisch bzw. Schotter kann 

die Gründungsschicht (Bettung) auch in Beton ausgeführt werden.   

Die bindigen Böden sind sehr witterungsempfindlich und können bei Wasserzutritt 

und/oder mechanischer Beanspruchung rasch aufweichen. Das Geotextil sowie die 

Bodenaustauschmaterialien sind unmittelbar nach dem Freilegen der Sohle einzubauen.  

Wir weisen darauf hin, dass auch bei der o. g. Austauschstärke immer noch Reste der 

bindigen Böden im Baugrund verbleiben und in größeren Tiefen organische Böden an-

stehen. Infolge der Zusatzlasten aus der Grabenverfüllung und durch die Gelände-

aufschüttung (Straßendammschüttung) muss lokal mit Setzungen des Kanals gerechnet 

werden. 

Grabenverfüllung und Verdichtung  

Bei der Verfüllung und Verdichtung des Kanalgrabens gelten die Vorgaben der DIN EN 

1610, der ZTV-E-StB und der ZTV A-StB. 

Beim Kanalgrabenaushub fallen überwiegend schluffig durchsetzte Sande (Auffül-

lungen), Schluff-Sand-Gemische oder sandige Schluffe an. Die Böden enthalten keine 

oder nur geringe organische Beimengungen. Derartige bindige Mischböden sowie fein-

körnige Böden der Bodengruppen SU*, ST*, UL, UM sind nach dem Arbeitsblatt ATV-

DVWK-A 127 der Bodengruppe G3 zuzuordnen. Bindige Mischböden fallen nach ZTV A-

StB 12 in die Verdichtbarkeitsklasse V2 und steife, bindige Böden in die Verdichtbar-

keitsklasse V3 (siehe auch Tabelle 2).  

In der Leitungszone sind in der Regel nur steinfreie, kiesig-sandige Materialien oder 

Schotter-Splitt-Sandgemische zugelassen (Bodengruppe GW, GI nach DIN 18196 bzw. 

Bodengruppe G1 nach Arbeitsblatt ATV DVWK-A 127, Verdichtbarkeitsklasse V1 nach 

ZTV A-StB). 

Auch in der Hauptverfüllung sollte die Verwendung von grobkörnigen Materialien (s. o) 

bevorzugt werden, da diese weniger wasser- und witterungsempfindlich und somit 

leichter zu verdichten sind. Generell raten wir von der Wiederverwendung der bindigen 

Aushubböden ab, da der ordnungsgemäße Einbau derartiger Böden sehr witterungs-

abhängig ist und mit einem erhöhten baubetrieblichen Aufwand (z. B. eine zusätzliche 

Stabilisierung mittels Mischbindemittel) verbunden sein kann. Sollten dennoch bindige 
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Es ist zu beachten, dass grobkörnige Verfüllmaterialien deutlich durchlässiger sind als 

die umgebenden bindigen bzw. gemischtkörnigen Böden, sodass der Leitungsgraben 

wie eine Längsdranage wirkt und u. U. die vorherrschende Grundwassersituation beein-

flussen kann. Zur Vermeidung dieser Dränagewirkung sind im Gefällebereich Dichtriegel 

aus bindigen Böden (sogenannte Lehmschläge) oder Beton vorzusehen, die den 

Wasserabfluss in der Leitungszone verhindern. Entsprechend ist auch im Bereich der 

Ver- und Entsorgungseinrichtungen zu den einzelnen Gebäuden sowie eventueller 

Baudränagen zu verfahren.  

Wir weisen darauf hin, dass bei einer Gründung des Kanals nach den o. g. 

Empfehlungen die Setzungen nicht gänzlich vermieden, sondern nur begrenzt und 

gleichmäßig verteilt werden. Über längere Zeit muss mit geringen Verformungen 

gerechnet werden.  

 Straßendammschüttung, Einschnitte 8.5

Die Straßendammschüttung kann nach Abtrag des Oberbodens auf den sandig-

schluffigen Auffüllungen bzw. mindestens steifen Schluffen erfolgen. Aufgeweichte 

Böden müssen ausgebaut und durch gut verdichtungsfähige Kies-Sand-Gemische 

ersetzt werden.  

Ausgehend von den Bohransatzhöhen sind zum Niveau UK Straßenoberbau Schütt-

höhen von ca. 0,5 m bis 1,0 m erforderlich. Lokal ist ein Einschnitt in das Gelände 

notwendig (vgl. BS 4). 

Als Schüttmaterialien eignen sich gut verdichtungsfähige, grobkörnige Materialien (z. B. 

nichtbindige, weitgestufte Kies-Sand-Gemische bzw. Schotter-Splitt-Sandgemische, 

Bodengruppen GW, GI, SW, SI) bzw. gemischtkörnige Böden (Bodengruppe GU, GT, bei 

günstigen Witterungsbedingungen auch GU*/GT*, SU/ST, SU*/ST*). Entsprechende 

Aushubmaterialien können ebenfalls zur Herstellung des Straßendamms verwendet 

werden.  

Wie bereits in Kapitel 8.3 beschrieben, kann es infolge der zusätzlichen Auflast durch die 

Dammschüttung in den weichen bindigen und organisch durchsetzten Böden zu 

Setzungen von ca. 0,5 cm bis knapp über 2 cm kommen.  
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Bei bindigen, steifen Böden ist eher mit Verdichtungswerten von EV2 = 20 – 30 MN/m² 

auf dem Planum zu rechnen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Tragfähigkeit sind 

die bindigen Böden daher auf Teilhöhe auszubauen und durch gut verdichtbare Kies-

Sand-Gemische zu ersetzen. Für die Planung kann von einer Austauschstärke von etwa 

30 cm ausgegangen werden.  

Wir empfehlen, die tatsächlich erforderlichen Schichtstärken bzw. die erforderlichen 

Austauschstärken auf Probefeldern mittels statischer Plattendruckversuche auf dem 

Erdplanum zu ermitteln.  

Alle Frostschutz- bzw. Tragschichten unter den Verkehrsflächen müssen zuverlässig 

entwässert werden. 

 Bebaubarkeit der Grundstücke 8.7

Die neuen Wohnflächen sind im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet (WA) 

ausgewiesen. Es ist eine Bebauung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern geplant.  

Zur Planung von Gebäuden sind kleinräumigere Untersuchungen jeweils im Bereich der 

Gebäude erforderlich. Nachfolgend werden zur Orientierung allgemeine Hinweise zur 

Gründung der Gebäude gegeben. 

Bislang liegen uns keine Bezugshöhen für die Wohnbebauung vor. Nachfolgend wird 

davon ausgegangen, dass das Gelände im Bereich der geplanten Wohnbebauung an das 

Straßenniveau angepasst wird (OK Erschließungsstraße Süd bei ca. 112,6 m NHN, 

OK Erschließungsstraße Nord ca. 121,4 m NHN). Wir gehen davon aus, dass das EG-

Niveau 10 – 30 cm über dem angrenzenden Straßenniveau liegen wird.  

Nichtunterkellerte Gebäude 

Unter nichtunterkellerten Gebäude sind im Bereich der zentralen Baufläche demnach 

Geländeauffüllungen von ca. 1,0 m bis 1,5 m erforderlich.  Auf den nördlichen 

Bauflächen können im tiefen Gelände Auffüllstärken bis zu knapp 2 m erforderlich 

werden (vgl. BS 8). 
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Im gesamten Gebiet muss jedoch mit Schicht- und Sickerwasser gerechnet werden. Im 

Arbeitsraum der Gebäude kann es demnach zum Aufstau von Sickerwasser und 

infiltriertem Niederschlagswasser kommen, sodass die Untergeschosse bzw. alle 

erdberührten Bauteile auf die Beanspruchung durch aufstauendes Sickerwasser 

ausgelegt oder z. B. nach DIN 4095 dräniert werden müssen.  

 Versickerung von Niederschlagswasser 8.8

Die bindigen Böden bis etwa 3 m Tiefe und sowie die organischen Böden im tieferen 

Baugrund sind mit hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwerten von ca.  kf < 10 
- 7

 m/s 

nahezu wasserundurchlässig.  

Eine zuverlässige Versickerung von Niederschlagswasser ist am Projektstandort 

demnach erst in den natürlichen Kiesen und Sanden unterhalb der organischen Böden 

möglich. Diese stehen jedoch erst ab größeren Tiefen von etwa 5 m bis 6 m an. In der 

oberen Zone kann die Durchlässigkeit dieser Böden aufgrund bindiger Beimengungen 

reduziert sein.  

Wir empfehlen, die hydraulische Durchlässigkeit im Bereich geplanter Versickerungs-

anlagen mittels Versickerungsversuchen vor Ort zu bestimmen.  

Neben den geologischen Randbedingungen sind bei der Planung und Ausführung von 

Versickerungsanlagen zudem die Grundwasserverhältnisse zu berücksichtigen.  

Laut den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 1388 soll der Sickerraum oberhalb 

des mittleren höchsten Grundwasserstandes (MHGW) eine Mächtigkeit von mindestens 

1 m aufweisen. Nach der Auswertung der Ganglinien an den umliegenden Grundwasser-

messstellen [2.8] ergibt sich für das Baugebiet ein MHGW von etwa 116,5 m NHN.  

Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist eine wasserrechtliche Genehmigung 

erforderlich. 

 

                                                   

8 DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V, 04/2005 
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 Weitere baubetriebliche Hinweise 9

Die bindigen und organischen Böden sind sehr wasser- und frostempfindlich. Daher ist 

das Erdplanum in diesen Bereichen während der Arbeiten vor Durchnässung (z. B. durch 

ausreichendes Quergefälle) und Frost zu schützen. Zur Vermeidung von Aufweichungen 

sollte das Planum nicht befahren werden. Weiche bzw. aufgeweichte bindige Böden auf 

dem Erdplanum sind auszubauen und durch gut verdichtbares Austauschmaterial zu 

ersetzen. Der Aushub sollte in diesen Böden möglichst schonend (z. B. mittels Schneid-

löffel) erfolgen. 

Für die Herstellung von Baugruben sind die Vorgaben der DIN 4124 zu beachten. Hierzu 

verweisen wir auf die Angaben im Kapitel 8.4 zur Herstellung von Kanal- und 

Leitungsgräben. 

Alle aneinander angrenzenden Erdstoffe müssen ausreichend filterstabil sein. Ist dies 

nicht der Fall müssen zur Gewährleistung der Filterstabilität geeignete Trenngeotextilien 

eingebaut werden. 

Die Verdichtung der eingebauten Materialien sollte in Anlehnung an die Vorgaben der 

ZTVE-StB 09 und der RStO 12 im Zuge der Eigenüberwachung durch die ausführende 

Firma nachgewiesen werden.  

 

 Zusammenfassung und Schlussbemerkung 10

Die Gemeinde Malsch plant die Erschließung neuer Wohnbauflächen im Baugebiet 

„Florianstraße / Neuwiesenstraße“.   

Unser Büro wurde mit der Baugrunderkundung sowie der Erstellung eines geo-

technischen und umwelttechnischen Gutachtens im Hinblick auf den geplanten Kanal- 

und Straßenbau, die Bebaubarkeit der Grundstücke sowie eine mögliche Versickerung 

von Niederschlagswasser beauftragt. 

Die Baugrundverhältnisse am Projektstandort sind durch die Lage in der sogenannten 

Kinzig-Murg-Rinne gekennzeichnet. Die Zusammensetzung und der Zustand sowie die 

Mächtigkeit und  Schichtabfolge der natürlichen Deckschichtböden unterliegt klein-

räumigen Schwankungen, sodass über kurze Distanzen auch mit unterschiedlichen 
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Tragfähigkeiten der Böden gerechnet werden muss. Der Baugrund besteht zum Teil aus 

setzungsempfindlichen, bindigen und organischen Böden, die bis in größere Tiefe 

anstehen. Teils ist die Mächtigkeit der bindigen Böden geringer, da eine sandige 

Zwischenschicht eingeschaltet ist. Gut tragfähige quartäre Sande und Kiese stehen ab 

etwa 5 m bis 6 m Tiefe an. 

Nach den umwelttechnischen Untersuchungen an charakteristischen Bodenmisch-

proben wurde in dem gewachsenen bindigen Boden (MP3) keine analytischen Auffällig-

keiten festgestellt. In den Mischproben aus der obersten durchwurzelten Bodenschicht 

sowie den darunter folgenden Auffüllungen (MP1 und MP2) wurden jedoch Cyanide im 

Eluat von 14 µg/l bzw. ein PAK–Gehalt von 3,37 mg/kg festgestellt, was zu abfall-

rechtlichen Einstufungen als Z2- bzw. Z1.2-Material nach VwV Boden führt.  

Überschreitungen von Prüfwerten aus der Bundesbodenschutz- und Altlasten-

verordnung wurden nicht festgestellt.  

Beim Ausheben sind die verschiedenen Materialien (oberste durchwurzelte Boden-

schicht, fremdstoffhaltige Auffüllungen, gewachsener Boden) voneinander getrennt zu 

halten und als Haufwerke bereit zu stellen, zu beproben und chemisch-analytisch zu 

untersuchen.  

Sollten sich beim Ausheben wider Erwarten organoleptische Auffälligkeiten ergeben 

(Geruch nach organischen Schadstoffen, Verfärbungen, etc.), sollte die Arbeit im 

betroffenen Bereich eingestellt, die Bauleitung des Bauherren verständigt und ein 

Gutachter zur Beurteilung der Belastungssituation eingeschaltet werden.  

Bei den Bohrarbeiten wurde Schicht- und Grundwasser angetroffen. Einfach 

unterkellerte Gebäude kommen oberhalb des Grundwasserspiegels zu liegen. Bei 

einfach unterkellerten Gebäuden sind die erdberührten Bauteile (Untergeschosse) 

wegen des möglichen temporären Aufstaus von Schichtwasser für die Beanspruchung 

durch aufstauendes Sickerwasser auszulegen. 

Der Standort liegt in der Erdbebenzone 1. 

Zur Erschließung des Baugebietes ist eine Auffüllung des Geländes erforderlich. Im 

Laufe der Zeit wird das Gelände infolge der neuen Belastung aus der Geländeauffüllung 

sowie den späteren Gebäude- und Verkehrslasten Setzungen erfahren (Konsolidierung), 



www.ghj.de 40 

 

die nur langsam abklingen werden und zu Höhenunterschieden zwischen den 

Gebäuden und dem umliegenden Gelände führen werden.  

Wir empfehlen daher im Vorfeld der Baumaßnahme zur Vorwegnahme bzw. 

Minimierung der Setzungen eine Vorbelastung des Baugrundes durchzuführen.  

Nichtunterkellerte Gebäude können flach in der Geländeauffüllung und einfach 

unterkellerte Gebäude in steifen, bindigen Böden gegründet werden. Wir empfehlen die 

Gründung über eine elastisch gebettete, bewehrte Bodenplatte.  

Das Baugrundmodell resultiert aus punktuellen Aufschlüssen im Baufeld. Die 

Baugrundverhältnisse sind natürlichen Schwankungen unterworfen und können 

deshalb lokal von den Aufschlussergebnissen abweichen. Im Zuge der Bauausführung 

ist deshalb die Überprüfung der getroffenen Annahmen erforderlich. Bei starken 

Abweichungen sind die Unterzeichner zu benachrichtigen.  

Eventuell noch offen stehende Fragen können in einem Nachtrag oder im Rahmen einer 

Besprechung geklärt werden. 

 

 

 

Dr.-Ing. K. Maisch Dipl.-Ing. M. Waldenberger 

(Geschäftsführer) (Sachbearbeiterin) 
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NHN+120,37m
0,30

1,00

2,00

2,80

4,00

5,00

5,80
6,00
114,37

 5,80 GW 
 

N10

10 20

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00  8,00
 17/10cm

NHN+120,37m

DPH 1 GWM 1

 0,31  m

 -0,00  m

 -3,69  m

 -4,69  m

 -5,69  m

Seba-Kappe

GOK

Vollrohr 1,5"

Filterrohr

Filterspitze

120,68

 3,88 GW 
 

NHN+120,47m
0,10
0,50
0,80

2,20
2,60

3,20

4,50

6,00
114,47

 2,60 GW 
 

NHN+120,76m
0,15

1,10
1,60

2,20

3,50

5,00
5,50
6,00
114,76

 2,00 GW 
 

NHN+121,60m
0,30
0,70
1,20

2,70

3,50

5,50
6,00
115,60

 5,50 GW 
 

N10

10 20

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00  8,00
  8/10cm

NHN+121,60m

DPH 4 GWM 4
 0,30  m

 -0,00  m

 -3,70  m

 -4,70  m

 -5,70  m

Seba-Kappe

GOK

Volllrohr 2"

Filterrohr

Filterspitze

121,90

 5,62 GW 
 

BS 1

A (Mu, f- ms, u), dunkelbraun
A (U, fs', Ziegelpartikel), stf- wch, braun

U, f- mS, f-f, wch, grau-braun

U, f- ms, o', f-f, wch, grau-braun

U, fs, o', wch- stf, grau-braun

U, fs, o', wch- stf, grau

T, fs', o, wch, dunkelgrau-schwarz

fS, u, f, hellgrau

BS 2

A (Mu, f- ms, u', g'), braun
A (fS, g', u, Sst-Bruchstücke, Ziegelpartikel), hellbraun-braun
U, f- ms, stf, braun-grau

U, f- ms, wch, grau-hellgrau

U, f- ms, stf, braun
fS, u', f, grau

U, S, f- mg', o', grau-schwarz

S, u, g, Schlufflinsen, f, grau

BS 3

A (Mu, f- ms, u'), dunkelbraun
A (fS, g', u, Sst-Reste, Ziegelstückchen), braun-grau

U, f- ms, stf, grau-hellgrau
U, f- mS, f-f, stf, grau

S, u', o', Torfreste, f, grau-braun

S, u', o', Schlufflinsen, f, grau-braun

U, fs, o', wch, grau-schwarz
f- mS, f, grau-braun

BS 4

A (Mu, f- ms, u', Ziegelreste), dunkelbraun
A (U, s, g', Ziegelbruchstücke), dunkelbraun
(A?), f- mS, u', beige-hellbraun

U, f- ms, o', f-f, wch, grau-braun

U, f- ms, f, wch, grau-hellgrau

U, fs, o, f-f, wch, grau-schwarz

S, g, u', f, grau-braun

Anlage 2

NHN+120,87m
0,15

1,10

2,20

3,30

4,50

5,60
6,00
114,87

 2,20 GW 
 

NHN+120,62m
0,10

1,10

2,00

3,00
3,50

5,00
5,50
6,00
114,62

 3,50 GW 
 

N10

10 20

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00  8,00
  8/10cm

NHN+120,62m

DPH 6 GWM 6

 0,26  m

 -0,00  m

 -3,74  m

 -4,74  m

 -5,74  m

Seba-Kappe

GOK

Vollrohr 2"

Filterrohr

Filterspitze

120,88

 5,34 GW 
 

NHN+121,43m

0,90

2,20

3,20

4,30

5,50

6,50

7,20

8,00
113,43

 7,20 GW 
 

NHN+119,56m
0,10
0,90
1,40

2,40

3,00
3,50

4,50

5,70
6,00
113,56

 1,40 GW 
 

N10

10 20

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00  8,00
 10/10cm

NHN+119,56m

DPH 8BS 5

A (Mu, f- ms), dunkelbraun
A (S, u, g', Ziegelbruchstücke, Mörtelreste), grau-
braun

U, fs, f-f, wch- stf, grau-braun

m- gS, g', f, grau

m- gS, g', o', Torfreste, f, grau-braun

S, U, stf- wch, grau

m- gS, g', f, grau-braun

BS 6

A (Mu, f- ms, u'), dunkelbraun
A (S, U, g', Ziegelreste, Sst-
Bruchstücke, Betonbruchstücke, 
Schwarzdeckenreste), braun
U, fs, f-f, stf- wch, grau-braun

U, s, stf- wch, grau-braun

U, s, f-f, wch, braun-grau

f- mS, u', f, rötlich-grau-braun

U, fs', o, f-f, wch, grau-schwarz
f- mS, u', f, rötlich-braun

BS 7

A (S, g, u', o', Schotter, Betonreste, Sst-
Bruchstücke, Ziegelpartikel), dunkelbraun-braun

U, fs, stf, braun

U, f- ms, f-f, wch, grau-braun

U, f- ms, f-f, wch, rötlich-braun

U, s, o', wch- stf, rötlich-braun

U, fs, o', wch- stf, grau-schwarz

U, s, f- mg', o, Torfreste, wch- stf, grau-schwarz

G, s, u', f, grau-braun

BS 8

A (Mu, fs), dunkelbraun
U, fs, sehr schwach durchwurzelt, stf, grau-braun

U, f- mS, o', stf, grau-braun

f- mS, f, grau-braun

S, f- mg', u, o', Schlufflinsen, f, grau-braun

S, f, grau-braun

U, fs, o', stf- wch, grau-schwarz

T, fs, o, Torfreste, wch, grau-schwarz

G, x, s', u', f, grau

Bauvorhaben:
Baugebiet Florianstraße/Neuwiesenstraße in Malsch

Planbezeichnung:
Bohrprofile
Rammdiagramme
GWM-Ausbauskizzen

Plan-Nr: Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mai.
Gezeichnet: Fa.

Geändert:
Be.
Be.

Gesehen:

Projekt-Nr: 16-0647

Datum:
12.12.16
11.01.17
24.01.17

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
BS Sondierbohrung
GWM Grundwassermeßstelle

Grundwasser angebohrt
Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton T

KORNGRÖßENBEREICH
f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE
'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif FEUCHTIGKEIT f feucht
f naß

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 / DIN 4094-3
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 3.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.00 cm 50.00 cm

Ti
ef

e 
(m

)

Ti
ef

e 
(m

)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8



   

������������	��
���
��
�����	����������������	��
���
��
�����	����������������	��
���
��
�����	����������������	��
���
��
�����	������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
    
    
���� �! "�
�#�$!�%&"$�' (� �)! & %&"$�' �
!%���#&*+� � 
%#�� �,�
�
 
 
 
 
 
 

��- %� *+�%!&*+ �����$. $&�*+ ��- %� *+�%!&*+ �����$. $&�*+ ��- %� *+�%!&*+ �����$. $&�*+ ��- %� *+�%!&*+ �����$. $&�*+ ����
     
  � �

   
%#�� �,�/� �0$%�%�&1�$. %�


%#�� �,�2� 3#�&"!4!"5"&-!��$��� 6���%&!&" %4�$ %4 %�


%#�� �,�,� 7�&��� %&" ##�%��- $�����$. $&�*+ 6���&& $� +�#" �

� � � �

� � � �

�

� � �

� � � �

 

 
    

    

        

   

      

   

 



Sc
hl

äm
m

ko
rn

Si
eb

ko
rn

Sc
hl

uf
fk

or
n

Sa
nd

ko
rn

Ki
es

ko
rn

Fe
in

st
es

St
ei

ne
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-

Ko
rn

du
rc

hm
es

se
r d

 in
 m

m

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

010203040506070809010
0 0.

00
1

0.
00

2
0.

00
6

0.
01

0.
02

0.
06

0.
1

0.
2

0.
6

1
2

6
10

20
63

10
0

La
bo

r-N
r.

A
uf

sc
hl

us
s

Ti
ef

e 
[m

]
Si

gn
at

ur
Bo

de
na

rt
A

nt
ei

le
 [%

]
d6

0 
[m

m
]

d3
0 

[m
m

]
d1

0 
[m

m
]

U
/C

c
Be

m
er

ku
ng

en

20
89

8
BS

 1
2,

00
-2

,8
0

U
, _ fm

s,
 o

'
12

.9
/5

5.
6/

31
.0

/0
.6

0.
04

58
0.

01
77

-
-/

-

20
89

9
BS

 1
2,

80
-4

,0
0

U
, f

s,
 o

'
18

.4
/6

3.
1/

18
.5

/ 
- 

0.
02

89
0.

01
03

-
-/

-

20
90

1
BS

 1
5,

00
-5

,8
0

T,
 fs

', 
o

24
.4

/6
0.

7/
15

.0
/ 

- 
0.

02
22

0.
00

40
-

-/
-

20
90

6
BS

 2
0,

80
-2

,2
0

U
, _ fm

s
11

.6
/5

5.
7/

31
.5

/1
.2

0.
04

25
0.

01
40

-
-/

-

G
H

J I
ng

en
ie

ur
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 G
eo

-
un

d 
U

m
w

el
tt

ec
hn

ik
 m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
m

 H
ub

en
gu

t 4
, 7

61
49

 K
ar

lsr
uh

e
Kö

rn
un

gs
ku

rv
en

 n
ac

h 
D

IN
 1

81
23

A
uf

tr
ag

s-N
r. 

 1
6-

06
47

Pr
oj

ek
t: 

 B
au

ge
bi

et
 F

lo
ria

ns
tr

./
N

eu
w

ie
se

ns
tr

. i
n 

M
al

sc
h

3.1.1



Sc
hl

äm
m

ko
rn

Si
eb

ko
rn

Sc
hl

uf
fk

or
n

Sa
nd

ko
rn

Ki
es

ko
rn

Fe
in

st
es

St
ei

ne
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-

Ko
rn

du
rc

hm
es

se
r d

 in
 m

m

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

010203040506070809010
0 0.

00
1

0.
00

2
0.

00
6

0.
01

0.
02

0.
06

0.
1

0.
2

0.
6

1
2

6
10

20
63

10
0

La
bo

r-N
r.

A
uf

sc
hl

us
s

Ti
ef

e 
[m

]
Si

gn
at

ur
Bo

de
na

rt
A

nt
ei

le
 [%

]
d6

0 
[m

m
]

d3
0 

[m
m

]
d1

0 
[m

m
]

U
/C

c
Be

m
er

ku
ng

en

20
90

9
BS

 2
3,

20
-4

,5
0

U
-S

, f
m

g'
, o

'
13

.2
/3

8.
4/

38
.1

/1
0.

3
0.

10
75

0.
02

13
-

-/
-

20
91

0
BS

 2
4,

50
-6

,0
0

S,
 u

, g
 - 

/2
1.

6/
62

.5
/1

5.
9

0.
43

10
0.

13
70

-
-/

-

20
91

4
BS

 3
1,

60
-2

,2
0

U
-fm

S
6.

9/
46

.1
/4

4.
5/

2.
5

0.
08

65
0.

02
93

0.
00

77
11

.3
/1

.3

20
91

5
BS

 3
2,

20
-3

,5
0

S,
 u

', 
o'

 - 
/9

.3
/8

7.
3/

3.
4

0.
37

35
0.

20
03

0.
06

99
5.

3/
1.

5

G
H

J I
ng

en
ie

ur
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 G
eo

-
un

d 
U

m
w

el
tt

ec
hn

ik
 m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
m

 H
ub

en
gu

t 4
, 7

61
49

 K
ar

lsr
uh

e
Kö

rn
un

gs
ku

rv
en

 n
ac

h 
D

IN
 1

81
23

A
uf

tr
ag

s-N
r. 

 1
6-

06
47

Pr
oj

ek
t: 

 B
au

ge
bi

et
 F

lo
ria

ns
tr

./
N

eu
w

ie
se

ns
tr

. i
n 

M
al

sc
h

3.1.2



Sc
hl

äm
m

ko
rn

Si
eb

ko
rn

Sc
hl

uf
fk

or
n

Sa
nd

ko
rn

Ki
es

ko
rn

Fe
in

st
es

St
ei

ne
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-

Ko
rn

du
rc

hm
es

se
r d

 in
 m

m

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

010203040506070809010
0 0.

00
1

0.
00

2
0.

00
6

0.
01

0.
02

0.
06

0.
1

0.
2

0.
6

1
2

6
10

20
63

10
0

La
bo

r-N
r.

A
uf

sc
hl

us
s

Ti
ef

e 
[m

]
Si

gn
at

ur
Bo

de
na

rt
A

nt
ei

le
 [%

]
d6

0 
[m

m
]

d3
0 

[m
m

]
d1

0 
[m

m
]

U
/C

c
Be

m
er

ku
ng

en

20
91

7
BS

 3
5,

00
-5

,5
0

U
, f

s,
 o

'
14

.8
/6

8.
2/

17
.0

/ 
- 

0.
03

06
0.

01
46

-
-/

-

20
92

2
BS

 4
1,

20
-2

,7
0

U
, f

m
s,

 o
'

12
.5

/6
2.

1/
24

.2
/1

.2
0.

03
73

0.
01

76
-

-/
-

20
22

5
BS

 4
5,

50
-6

,0
0

S,
 _ g,

 u
'

 - 
/1

4.
9/

55
.0

/3
0.

1
0.

94
51

0.
23

84
-

-/
-

20
92

8
BS

 5
1,

10
-2

,2
0

U
, f

s
8.

1/
73

.6
/1

8.
4/

 - 
0.

03
76

0.
02

09
0.

00
36

10
.4

/3
.2

G
H

J I
ng

en
ie

ur
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 G
eo

-
un

d 
U

m
w

el
tt

ec
hn

ik
 m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
m

 H
ub

en
gu

t 4
, 7

61
49

 K
ar

lsr
uh

e
Kö

rn
un

gs
ku

rv
en

 n
ac

h 
D

IN
 1

81
23

A
uf

tr
ag

s-N
r. 

 1
6-

06
47

Pr
oj

ek
t: 

 B
au

ge
bi

et
 F

lo
ria

ns
tr

./
N

eu
w

ie
se

ns
tr

. i
n 

M
al

sc
h

3.1.3



Sc
hl

äm
m

ko
rn

Si
eb

ko
rn

Sc
hl

uf
fk

or
n

Sa
nd

ko
rn

Ki
es

ko
rn

Fe
in

st
es

St
ei

ne
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-

Ko
rn

du
rc

hm
es

se
r d

 in
 m

m

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

010203040506070809010
0 0.

00
1

0.
00

2
0.

00
6

0.
01

0.
02

0.
06

0.
1

0.
2

0.
6

1
2

6
10

20
63

10
0

La
bo

r-N
r.

A
uf

sc
hl

us
s

Ti
ef

e 
[m

]
Si

gn
at

ur
Bo

de
na

rt
A

nt
ei

le
 [%

]
d6

0 
[m

m
]

d3
0 

[m
m

]
d1

0 
[m

m
]

U
/C

c
Be

m
er

ku
ng

en

20
93

1
BS

 5
4,

50
-5

,6
0

S-
 U

10
.1

/4
1.

2/
45

.8
/2

.9
0.

11
05

0.
02

48
0.

00
19

57
.3

/2
.9

20
93

6
BS

 6
2,

00
-3

,0
0

U
, _ s

11
.4

/4
7.

7/
37

.4
/3

.5
0.

06
54

0.
02

13
-

-/
-

20
94

3
BS

 7
2,

20
-3

,2
0

U
, f

m
s

13
.1

/5
9.

9/
27

.0
/ 

- 
0.

04
05

0.
01

67
-

-/
-

20
94

5
BS

 7
4,

30
-5

,5
0

U
, _ s

12
.5

/4
6.

7/
38

.2
/2

.6
0.

06
62

0.
02

09
-

-/
-

G
H

J I
ng

en
ie

ur
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 G
eo

-
un

d 
U

m
w

el
tt

ec
hn

ik
 m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
m

 H
ub

en
gu

t 4
, 7

61
49

 K
ar

lsr
uh

e
Kö

rn
un

gs
ku

rv
en

 n
ac

h 
D

IN
 1

81
23

A
uf

tr
ag

s-N
r. 

 1
6-

06
47

Pr
oj

ek
t: 

 B
au

ge
bi

et
 F

lo
ria

ns
tr

./
N

eu
w

ie
se

ns
tr

. i
n 

M
al

sc
h

3.1.4



Sc
hl

äm
m

ko
rn

Si
eb

ko
rn

Sc
hl

uf
fk

or
n

Sa
nd

ko
rn

Ki
es

ko
rn

Fe
in

st
es

St
ei

ne
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-

Ko
rn

du
rc

hm
es

se
r d

 in
 m

m

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

010203040506070809010
0 0.

00
1

0.
00

2
0.

00
6

0.
01

0.
02

0.
06

0.
1

0.
2

0.
6

1
2

6
10

20
63

10
0

La
bo

r-N
r.

A
uf

sc
hl

us
s

Ti
ef

e 
[m

]
Si

gn
at

ur
Bo

de
na

rt
A

nt
ei

le
 [%

]
d6

0 
[m

m
]

d3
0 

[m
m

]
d1

0 
[m

m
]

U
/C

c
Be

m
er

ku
ng

en

20
94

7
BS

 7
6,

50
-7

,2
0

U
, _ s,

  f
m

g'
, o

16
.1

/3
8.

5/
36

.9
/8

.4
0.

07
89

0.
01

60
-

-/
-

20
94

8
BS

 7
7,

20
-8

,0
0

G
, s

, u
'

 - 
/6

.7
/1

6.
3/

77
.0

13
.7

02
0

3.
91

93
0.

18
99

72
.2

/5
.9

20
95

1
BS

 8
0,

90
-1

,4
0

U
, f

m
S,

 o
'

11
.9

/4
4.

2/
43

.8
/ 

- 
0.

07
27

0.
02

32
-

-/
-

20
95

5
BS

 8
3,

50
-4

,5
0

U
, _ fs

, o
'

12
.6

/4
9.

6/
37

.9
/ 

- 
0.

05
91

0.
01

98
-

-/
-

G
H

J I
ng

en
ie

ur
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 G
eo

-
un

d 
U

m
w

el
tt

ec
hn

ik
 m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
m

 H
ub

en
gu

t 4
, 7

61
49

 K
ar

lsr
uh

e
Kö

rn
un

gs
ku

rv
en

 n
ac

h 
D

IN
 1

81
23

A
uf

tr
ag

s-N
r. 

 1
6-

06
47

Pr
oj

ek
t: 

 B
au

ge
bi

et
 F

lo
ria

ns
tr

./
N

eu
w

ie
se

ns
tr

. i
n 

M
al

sc
h

3.1.5



Sc
hl

äm
m

ko
rn

Si
eb

ko
rn

Sc
hl

uf
fk

or
n

Sa
nd

ko
rn

Ki
es

ko
rn

Fe
in

st
es

St
ei

ne
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-
Fe

in
-

M
itt

el
-

G
ro

b-

Ko
rn

du
rc

hm
es

se
r d

 in
 m

m

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

010203040506070809010
0 0.

00
1

0.
00

2
0.

00
6

0.
01

0.
02

0.
06

0.
1

0.
2

0.
6

1
2

6
10

20
63

10
0

La
bo

r-N
r.

A
uf

sc
hl

us
s

Ti
ef

e 
[m

]
Si

gn
at

ur
Bo

de
na

rt
A

nt
ei

le
 [%

]
d6

0 
[m

m
]

d3
0 

[m
m

]
d1

0 
[m

m
]

U
/C

c
Be

m
er

ku
ng

en

20
95

6
BS

 8
4,

50
-5

,7
0

T,
 fs

, o
23

.9
/5

6.
7/

19
.4

/ 
- 

0.
02

53
0.

00
51

-
-/

-

G
H

J I
ng

en
ie

ur
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 G
eo

-
un

d 
U

m
w

el
tt

ec
hn

ik
 m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
m

 H
ub

en
gu

t 4
, 7

61
49

 K
ar

lsr
uh

e
Kö

rn
un

gs
ku

rv
en

 n
ac

h 
D

IN
 1

81
23

A
uf

tr
ag

s-N
r. 

 1
6-

06
47

Pr
oj

ek
t: 

 B
au

ge
bi

et
 F

lo
ria

ns
tr

./
N

eu
w

ie
se

ns
tr

. i
n 

M
al

sc
h

3.1.6



Anlage:

Projekt: Malsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesenstr.

Auftrag-Nr.: 16-0647 Labornummer: 20898 A

ausgeführt durch: Ru Datum: 16.12.2016

Entnahmestelle: BS 1

Entnahmetiefe: 2,0 - 2,8 m Entnahmeart: GP

entnommen am: 07.-08.12.2016 entnommen durch: Wei, Ho

Die Bodenart ist: Sand-Ton-Gemisch (ST)

Wassergehalt 21,06  [%] Die Konsistenz ist: weich

Kornanteil > 0,4mm 4,26  [%] Fließgrenze  wL 26,13  [%]

Wassergehalt (Anteil >0,4mm) 5,00  [%] Ausrollgrenze wP 18,75  [%]

Plastizitätszahl IP 7,38  [%]

Wassergehalt (Anteil <0,4mm) 21,77  [%] Konsistenzzahl IC 0,59  [1]

1,0 0,75 0,5

halbfest steif weich sehr weich

Ic [1]
1,52,0

flüssig

00,25

breiig

0

10

20

30

40
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60

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsdiagramm / Atterbergsche Grenzen nach DIN 18122
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Anlage:

Projekt: Malsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesenstr.

Auftrag-Nr.: 16-0647 Labornummer: 20922 A

ausgeführt durch: Ru Datum: 16.12.2016

Entnahmestelle: BS 4

Entnahmetiefe: 1,2 - 2,7 m Entnahmeart: GP

entnommen am: 07.-08.12.2016 entnommen durch: Wei, Ho

Die Bodenart ist: Sand-Ton-Gemisch (ST)

Wassergehalt 24,02  [%] Die Konsistenz ist: sehr weich

Kornanteil > 0,4mm 8,25  [%] Fließgrenze  wL 29,16  [%]

Wassergehalt (Anteil >0,4mm) 5,00  [%] Ausrollgrenze wP 19,98  [%]

Plastizitätszahl IP 9,18  [%]

Wassergehalt (Anteil <0,4mm) 25,73  [%] Konsistenzzahl IC 0,37  [1]

1,0 0,75 0,5

halbfest steif weich sehr weich

Ic [1]
1,52,0

flüssig

00,25

breiig

0

10

20

30
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsdiagramm / Atterbergsche Grenzen nach DIN 18122
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An der südlichen Gebietsgrenze, östlich des leerstehenden Bauernhauses stockt ein 
strukturreiches Gebüsch mittlerer Standorte. Aufgebaut wird dieser aus jungen Exemplaren 
der Hänge-Birke und aus Sträuchern mittlerer Standorte wie Gewöhnliche Hasel (Corylus 
avellana) und Roter Hartriegel (Cornus sanguinea). Den Unterwuchs bildet Brombeere. An der 
westlichen Ecke des Untersuchungsgebiets entlang der Grundstücksgrenze ist zudem ein 
Heckenzaun aus Morgenländischem Lebensbaum (Thuja orientalis) vorhanden.  

 

 
Abbildung 2: Bestand der Biotoptypen im Planungsgebiet mit Angabe der Flurstücke. A, B: Habitatbäume mit 
Rindenabplatzungen und Baumhöhlen. B: potenzielle Lebensstätte des streng geschützten Körnerbocks 
(Megopis scabricornis). Datengrundlage: ©Google Satellite, Stand: August 2024. 

 

 

6 Artenschutzrelevante Artengruppen 
Vögel 
Das Planungsgebiet bietet einer Vielzahl an Vogelarten potenziellen Lebensraum. Als 
Nisthabitat für kronen- und heckenbrütende Arten eignen sich die Bäume, Sträucher und 
Brombeer-Gestrüppe. Zwei Obstbäume im Süden des Gebiets (Abbildung 2; Habitatbaum A 
und B) bieten auch höhlenbrütenden Arten in Form von Baumhöhlen potenzielle Nistplätze. 
Gebäudebrüter (Höhlen- und Nischenbrüter) finden vor allem an den alten Gebäuden geeignete 
Brutplätze. Von besonderer Bedeutung sind das leerstehende Bauernhaus und dessen 
Nebenanlagen (Scheune, Schuppen und Stall) auf Flurstück 614. Vorhanden sind zahlreiche 
Spalten, Höhlungen und Einflugöffnungen in die Innenbereiche. Das gesamte Planungsgebiet 
dient Greif- und Singvögeln zudem als Jagdhabitat und zur Nahrungssuche (Flug- / 
Bodeninsekten und Sämereien). Während der Geländebegehung konnten folgende Arten 
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gesichtet werden: Amsel (Turdus merula), Kohlmeise (Parus major), Star (Sturnus vulgaris) und 
Rabenkrähe (Corvus corone).  

Fledermäuse 
Potenzielle Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse sind vor allem im Süden des Gebiets 
vorhanden. Zwei Obstbäume auf Flurstück Nr. 1485 stellen Quartierbäume dar (Abbildung 2; 
Habitatbaum A und B). Sie weisen Rindenabplatzungen und Höhlen auf, die von Einzeltieren 
als Tagesverstecke genutzt werden können. Da die Winter zunehmend milder werden, kann 
auch eine Nutzung der Höhlen als Winterquartier nicht ausgeschlossen werden. Das 
leerstehende Bauernhaus und die angrenzenden Nebenanlagen (auf Flurstück 614) bieten 
ebenfalls potenzielle Einzelhangplätze sowie Wochenstubenquartiere. Vorhanden sind 
zahlreiche Spalten und Nischen an den Holzverkleidungen, zwischen Balken oder unterhalb der 
Dachvorsprünge. Auch eine Nutzung als Winterquartier kann nicht ausgeschlossen werden, da 
Einflugsöffnungen in die Kellerräume vorhanden sind. Nach RENNWALD (2017) stellt das 
Planungsgebiet kein essenzielles Jagdhabitat dar, es ist lediglich Teil eines Jagdgebiets. Gejagt 
wird vor allem im Bereich der Straßenlaternen an der Neuwiesenstraße, entlang der nördlichen 
Gebietsgrenze (Gehölzstreifen außerhalb des Gebiets) und um die Bäume im Gebiet.  

Reptilien 
Drei Bereiche im Planungsgebiet stellen potenzielle Lebensräume für Eidechsen dar. 
Vorhanden sind Stein- und Holzhaufen, die geeignete Sonnplätze und Versteckmöglichkeiten 
bieten sowie offene Bodenstellen mit grabbarem Substrat, die sich zur Eiablage eignen. Es 
handelt sich um die Baulücke auf Flurstück 1463/3, die Randbereiche von Flurstück 1470/3 und 
1470/1 sowie Bereiche südlich des leerstehenden Wohnhauses auf Flurstück Nr. 614.  

Amphibien 
Im Planungsgebiet liegen keine dauerhaften Oberflächengewässer, die Amphibien als Laich-
gewässer dienen können. Das Entstehen temporärer Gewässer (z.B. in Fahrrinnen) ist aufgrund 
der Standortverhältnisse und der aktuellen Nutzung nicht zu erwarten. Auch liegen im direkten 
Umfeld keine geeigneten Laichhabitate. Es ist unwahrscheinlich, dass das Gebiet in einem 
Wanderkorridor liegt, da die Tiere dabei durch die unmittelbar angrenzende Ortslage wandern 
müssten und Wanderungen von Amphibien durch Ortslagen sind nicht bekannt. Nach 
gutachterlicher Einschätzung ist ein Vorkommen geschützter Amphibienarten im Planungs-
gebiet nicht zu erwarten.  

Kleinsäuger 
In der Scheune des leerstehenden Bauernhauses im Süden des Gebiets (Flurstück Nr. 614) 
wurden im Jahr 2023 angenagte Walnüsse gefunden. Die Fraßspuren lassen auf die besonders 
geschützten Arten Siebenschläfer (Glis glis) oder Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) 
schließen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Gebäude von diesen Arten als 
Schlaf- und Winterquartier genutzt wird. Anzeichen auf ein Vorkommen streng geschützter 
Arten gibt es im Planungsgebiet nicht. 

Insektenarten 
In den Fettwiesen im Gebiet wurden mehrere Exemplare des Stumpfblatt-Ampfers (Rumex 
obtusifolius) festgestellt. Dieser dient den Raupen des streng geschützten Großen Feuerfalters 
(Lycaena dispar) als Nahrungspflanze. Sein Vorkommen ist aufgrund der Lage des Gebiets 
jedoch unwahrscheinlich. Die Flächen stehen nicht in räumlichem Kontakt zu geeigneten 
Feuchtgebieten, die den Lebensraum des Falters darstellen. Auch im Rahmen der 
Untersuchung im Jahr 2017 konnte kein Vorkommen des Großen Feuerfalters (oder einer 
seiner Entwicklungsformen) festgestellt werden (RENNWALD 2017). Ein Vorkommen des streng 
geschützten Körnerbocks (Megopis scabricornis) kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. An 
einem Obstbaum im Südwesten des Gebiets auf Flurstück Nr. 1485 wurden große, ovale 
Fraßgänge festgestellt, die auf Körnerbock-Larven schließen lassen (Abbildung 2; 
Habitatbaum B). Zwar konnten 2017 keine für den Körnerbock geeigneten Habitatbäume im 
Gebiet festgestellt werden (RENNWALD 2017), doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
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7.2.2 Vorkommen von Eidechsen 

Bei der Begehung am 08.07. wurde eine adulte Mauereidechse (Podarcis muralis) im Westen 
des Plangebietes auf dem Polter (Baumstammlager) an der Zufahrt zum Recyclinghof 
festgestellt (gelbes Dreieck, Abbildung 3; Abbildung 4). Gemäß dem Korrekturfaktor nach 
LAUFER (2014) ist mit einem Vorkommen von mindestens vier Individuen zu rechnen. 
Hinsichtlich der Individuenzahl muss es sich hierbei um eine Teilpopulation einer größeren 
lokalen Population handeln. Aufgrund der Habitatstrukturen ist davon auszugehen, dass sich 
der Lebensraum dieser lokalen Mauereidechsenpopulation entlang der gesamten Mauer der 
Zufahrtsstraße zum Recyclinghof (gebietsgrenze) erstreckt (blau schraffierte Fläche, Abbildung 
3). Dass sich der Lebensraum der Mauereidechsenpopulation auch auf die angrenzenden 
Grünlandflächen erstreckt, ist auf Grund der fehlenden Habitatstrukturen eher 
unwahrscheinlich. 

In den übrigen Bereichen mit geeigneten Habitatstrukturen (gelb schraffierte Fläche, Abbildung 
3) wurden im Rahmen der Untersuchungen keine Eidechsen nachgewiesen. Ein Vorkommen 
kann daher ausgeschlossen werden.  

 

 
Abbildung 3:Lage Untersuchungsbereiche Eidechsen und Fundpunkt Mauereidechse. 
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Abbildung 4: Polter und Mauer an der westlichen Gebietsgrenze. 

 

 

8 Artenschutzrechtliche Prüfung 

8.1 Tötungsverbot von besonders geschützten Arten [§ 44 Abs. 1, Nr. 1 
BNatSchG] 

Vögel: Die Gebäude im Plangebiet bieten geeignete Nistplätze für gebäudebrütende 
Vogelarten, die Bäume, Sträucher und Gebüsche für kronen- und heckenbrütende Arten. 
Höhlenbrüter finden in den beiden Habitatbäumen (A, B) potenzielle Brutplätze. Durch Abriss- 
und Rodungsarbeiten kann es zu einer unbeabsichtigten Tötung dort brütender Tiere kommen. 
Um eine unbeabsichtigte Tötung auszuschließen, sind die Gehölzentfernung und der Abriss von 
Gebäuden nur außerhalb der Brutzeit zwischen Oktober und Februar zulässig (Kapitel 10.1). 
Sollten diese Arbeiten außerhalb dieser Frist erforderlich sein, ist dies nur zulässig, sofern keine 
aktuelle Nutzung der Strukturen durch Brutvögel festgestellt werden kann. 

Fledermäuse: Die beiden Quartierbäume (A, B) im Süden des Planungsgebietes (Flurstück Nr. 
1485) bieten Fledermäusen in den Sommermonaten geeignete Tagesverstecke. Da die Winter 
zunehmend milder werden, kann auch eine Nutzung der Höhlen als Winterquartier nicht 
ausgeschlossen werden. Auch das leerstehende Bauernhaus mit Nebengebäuden auf Flurstück 
Nr. 614 bietet Fledermäusen geeignete Einzelhangplätze sowie potenzielle Wochenstuben- und 
Winterquartiere. Der Abriss der Gebäude und die Rodung der beiden Quartierbäume ist daher 
nur im September (Ende der Aktivzeit der Fledermäuse) und nur nach vorheriger Kontrolle 
zulässig (Kapitel 10.2). 

Reptilien: Im Bereich des Polters an der westlichen Gebietsgrenze wurde eine adulte 
Mauereidechse nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich die lokale 
Mauereidechsenpopulation entlang der gesamten Mauer der Zufahrtsstraße zum Recyclinghof 
bzw. entlang der westlichen Gebietsgrenze erstreckt (siehe blau schraffierter Bereich, 
Abbildung 3). Bei einer Bebauung der angrenzenden Flächen (Flurstück Nr. 1470/1-1470/4) ist 
der Lebensraum der Mauereidechsen durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern 
(Kapitel 10.3). Wird im Zuge einer Bebauung auch in die Mauerbereiche und den Polter 
Eingegriffen, so muss die dort vorhandene Population umgesiedelt werden (Kapitel 10.8).  
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Amphibien: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen. Trotzdem wird empfohlen, 
entlang der Eingriffsbereiche Amphibienschutzzäune aufzustellen (Kapitel 10.9). 

Insekten: Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstück Nr. 1485 wurden große ovale 
Fraßgänge festgestellt, die auf Larven des streng geschützten Körnerbocks (Megopis 
scabricornis) schließen lassen. Der Baum ist daher schonend zu fällen und an geeigneter Stelle 
stehend zu lagern, so dass sich die darin befindlichen Larven entwickeln können (Kapitel 10.4). 

Kleinsäuger: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die leerstehenden Gebäude im 
Süden auf Flurstück Nr. 614 von besonders geschützten Arten wie Siebenschläfer (Glis glis) 
oder Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schlaf- und Winterquartier genutzt werden. Um 
zu vermeiden, dass Tiere bei den Abrissarbeiten zu Schaden kommen, sind diese nur im 
Zeitraum von September bis Mitte Oktober zulässig (Kapitel 10.5). 

Fazit 
Unter Einhaltung von Maßnahmen zum Artenschutz (Kapitel 10) wird der Verbotstatbestand 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfüllt.  

 

8.2 Störungsverbot streng geschützter Arten und europäischer Vogelarten  
[§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG] 

Vögel: Bei den im Planungsgebiet vorkommenden und zu erwartenden Vogelarten handelt es 
sich um weit verbreitete, mittelhäufige bis häufige Arten der Siedlungsbereiche und der 
siedlungsnahen Kulturlandschaft. Während der Bauphase kann es zu Störungen von in der 
Nähe nistenden und nach Nahrung suchenden Tieren kommen. Es ist anzunehmen, dass 
weniger störungsempfindliche Arten während der Bauphase zumindest temporär in ruhigere 
Bereiche ausweichen und nach erfolgter Bebauung das Gebiet wieder als Lebensraum nutzen 
werden. Für störungsempfindlichere Arten und Arten, die ausschließlich außerhalb der 
Siedlungsgebiete vorkommen, wird angenommen, dass diese auch dauerhaft in benachbarte 
Bereiche ausweichen können. Hinsichtlich der zu erwartenden Arten ist von keiner 
Verschlechterung des Erhaltungszustands der potenziell betroffenen Vogelpopulationen 
auszugehen. 

Fledermäuse: Die beiden Quartierbäume auf Flurstück Nr. 1485 sowie das leerstehende 
Bauernhaus mit Nebengebäuden auf Flurstück Nr. 614 bieten Fledermäusen potenzielle 
Einzelhangplätze sowie Wochenstuben- und Winterquartiere. Die Entfernung dieser Strukturen 
kann zu einer erheblichen Störung führen, die den Erhaltungszustand der betroffenen 
Fledermauspopulation verschlechtert. Die Vorgaben zu Ersatzquartieren sowie zu Rodungs- 
und Abrissarbeiten sind zu beachten. (Kapitel 10.2). 

Reptilien: Im Bereich des Polters an der westlichen Gebietsgrenze wurde eine adulte 
Mauereidechse nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich die lokale 
Mauereidechsenpopulation entlang der gesamten Mauer der Zufahrtsstraße zum Recyclinghof 
bzw. entlang der westlichen Gebietsgrenze erstreckt (siehe blau schraffierter Bereich, 
Abbildung 3). Wird im Zuge des Vorhabens in diesen Bereich eingegriffen, stellt dies eine 
erhebliche Störung dar, die den Erhaltungszustand der betroffenen Eidechsenpopulation 
verschlechtert. In diesem Fall ist eine Umsiedlung der dort lebenden Population erforderlich. 
(Kapitel 10.8). 

Amphibien: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen. 

Insekten: Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstück Nr. 1485 wurden große ovale 
Fraßgänge festgestellt, die auf Larven des streng geschützten Körnerbocks (Megopis 
scabricornis) schließen lassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entfernung des 
Baums eine erhebliche Störung darstellt, die den Erhaltungszustand der potenziell betroffenen 
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Population verschlechtert. Der Baum ist daher schonend zu fällen und an geeigneter Stelle 
stehend zu lagern (Kapitel 10.4). 

Kleinsäuger: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen. 

Fazit 
Unter Einhaltung von Maßnahmen zum Artenschutz (Kapitel 10) wird der Verbotstatbestand 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 nicht erfüllt.  

 

8.3 Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten besonders 
geschützter Arten [§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG] 

Vögel: Im Zuge einer Bebauung des Gebiets sind Rodungsarbeiten (Entfernung Bäume, 
Sträucher, Gestrüpp) und der Abbruch von Gebäuden erforderlich. Dadurch gehen geeignete 
Nisthabitate für kronen- und heckenbrütende Vogelarten sowie Gebäudebrüter verloren. Durch 
die Rodung der beiden Habitatbäume (A, B) gehen auch für höhlenbrütende Arten potenzielle 
Brutplätze verloren. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Höhlenbrüter ist durch 
das Anbringen künstlicher Nisthöhlen innerhalb des Planungsgebiets ausgeglichen (Kapitel 
10.7). Für Hecken-, Kronen und Gebäudebrüter wird davon ausgegangen, dass diese 
zumindest teilweise in angrenzende Strukturen ausweichen können. Bäume, Sträucher und 
geeignete Gebäude sind in der Umgebung reichlich vorhanden. Dennoch sollte die Rodung von 
Gehölzen auf ein Minimum reduziert werden und das Planungsgebiet nach der Bebauung neu 
begrünt werden (Kapitel 10.6). Durch diese Maßnahmen kann die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang auf lange Sicht erhalten 
werden.  

Fledermäuse: Die beiden Quartierbäume auf Flurstück Nr. 1485 sowie das leerstehende 
Bauernhaus mit Nebengebäuden auf Flurstück Nr. 614 bieten Fledermäusen potenzielle 
Einzelquartiere sowie Wochenstuben- und Winterquartiere. Der Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ist in geeigneter Weise auszugleichen. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt 
werden kann, ob die Strukturen tatsächlich genutzt werden, sind Umfang und Art der 
Ausgleichshabitate durch einen Fledermausexperten festzulegen. (Kapitel 10.2).  

Reptilien: Der westliche Gebietsrand ist Lebensraum der Mauereidechse (siehe blau 
schraffierter Bereich, Abbildung 3). Wird im Zuge der Planung in diesen Bereich eingegriffen, 
führt dies zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Um den Verlust zu kompensieren, 
sind Ersatzhabitate zu schaffen, wohin die Eidechsen umgesiedelt werden (Kapitel 10.8). Bei 
Umsetzung der genannten Maßnahme bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen. 

Amphibien: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen. 

Insekten: Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstück Nr. 1485 stellt eine potenzielle 
Lebensstätte xylobionter Larven dar. Es wurden große ovale Fraßgänge festgestellt, die auf 
Larven des streng geschützten Körnerbocks (Megopis scabricornis) schließen lassen. Um die 
ökologische Funktion des Baumes als Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu erhalten, ist er 
schonend zu fällen und an geeigneter Stelle stehend zu lagern (Kapitel 10.4). 

Kleinsäuger: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die leerstehenden Gebäude im 
Süden auf Flurstück Nr. 614 von besonders geschützten Arten wie Siebenschläfer (Glis glis) 
oder Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schlaf- und Winterquartier genutzt werden. Da im 
Umfeld reichlich geeignete Gebäude (z.B. Schuppen, Gartenhütten) vorhanden sind, bleibt die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang auch 
nach Umsetzung der Planung bestehen. 
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10.2 Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Fledermäusen 

Maßnahme: Das leerstehende Bauernhaus mit Nebengebäuden auf Flurstück Nr. 614 sowie die 
Quartierbäume (A, B) auf Flurstück Nr. 1485 bieten Fledermäusen potenzielle Einzelhangplätze 
sowie Wochenstuben- und Winterquartiere. Der Abriss der Gebäude und die Rodung der 
beiden Bäume sind daher nur im September zulässig. Dies stellt das Ende der Aktivzeit der 
Fledermäuse dar, in der die Winterquartiere aufgesucht werden. Im Vorfeld der Abriss- und 
Rodungsarbeiten ist durch einen Fledermausexperten sicherzustellen, dass sich keine Tiere in 
und an den Gebäuden sowie in den Baumhöhlen befinden. Dabei ist auch der Umfang von 
Ersatzquartieren festzulegen. Die Ersatzquartiere werden im Vorfeld der Arbeiten (CEF-
Maßnahme) an Bäumen oder Gebäuden (innerhalb oder im direkten Umfeld des 
Planungsgebiets) in einer Höhe von mindestens drei Metern auf der wetterabgewandten Seite 
ohne direkte Sonneneinstrahlung angebracht. 

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Fledermäusen und Vögel. 

 

10.3 Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Eidechsen 

Maßnahme: An der westlichen Gebietsgrenze wurde im Bereich eines Polters eine adulte 
Mauereidechse festgestellt. Es wird angenommen, dass sich die lokale Population entlang der 
gesamten Mauer der Zufahrtstraße zum Recyclinghof erstreckt (blau schraffierter Bereich, 
Abbildung 3). Sollten die angrenzenden Flächen während der Aktivzeit der Mauereidechsen 
(März bis September) bebaut werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzeltiere in 
den Eingriffsbereich einwandern und zu Schaden kommen. Aus diesem Grund ist das Baufeld 
durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern. 

Der Zaun wird vor Baubeginn entlang der Baugrenze aufgestellt und bleibt während der 
gesamten Bauphase bestehen. Verwendet wird ein glatter Folienzaun (z.B. Rhizomfolie) mit 
einer Höhe von mindestens 50 cm. Die untersten 10 cm, idealerweise 20 cm, werden in den 
Boden eingegraben, um eine Unterwanderung zu verhindern. Am oberen Ende wird der Zaun 
nach außen umgeschlagen, um zu verhindern, dass die Tiere diesen überwinden können. Der 
Zaun wird in regelmäßigen Abständen von ca. 1 m mit Pfosten befestigt. Um zu vermeiden, 
dass der Zaun überwachsen wird und dadurch von den Tieren überwunden werden kann, wird 
die Vegetation regelmäßig beidseitig auf einer Breite von 1 m gemäht. Dies erfolgt je nach 
Wüchsigkeit ein- bis zweimal im Monat. Die Funktionsfähigkeit des Zauns ist mehrmals 
während der Vegetationsperiode (alle 2 bis 4 Wochen) im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung zu kontrollieren. Die ökologische Baubegleitung muss durch eine 
naturschutzfachlich ausgebildete und versierte Person erfolgen. 

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Eidechsen 

 

10.4 Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung xylobionter Insekten 

Maßnahme: Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstück Nr. 1485 wurden große ovale 
Fraßgänge festgestellt, die auf Larven des streng geschützten Körnerbocks (Megopis 
scabricornis) schließen lassen. Um sicherzustellen, dass sich die (potenziell) darin befindlichen 
Larven entwickeln können, ist der Baum schonend zu fällen und der Stamm an einer 
geeigneten Stelle im oder im direkten Umfeld des Planungsgebiets zu lagern. Der Stamm ist 
senkrecht zu lagern, z.B. in dem er an einem anderen Baum befestigt wird.  

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Larven des Körnerbocks.  
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10.5 Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Kleinsäugern 

Maßnahme: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das leerstehende Bauernhaus mit 
Nebengebäuden auf Flurstück Nr. 614 von besonders geschützten Arten wie dem 
Siebenschläfer (Glis glis) oder der Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schlaf- und 
Winterquartier genutzt wird. Um eine Tötung der dort möglicherweise vorkommenden Tiere zu 
vermeiden, sind die Abrissarbeiten nur im Zeitraum von September bis Mitte Oktober zulässig. 
Dies ist der Zeitraum zwischen dem Ende der Jungenaufzucht und dem Beginn der Winterruhe, 
in dem die Tiere noch aktiv sind und flüchten können. Geeignete Ausweichhabitate sind 
Gebäude (z.B. Gartenhäuser, Scheunen) in der näheren Umgebung. 

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Siebenschläfer und Gelbhalsmaus. 

 

10.6 Gehölzpflanzungen  

Maßnahme: Das Planungsgebiet wird nach erfolgter Bebauung mit Bäumen und Sträuchern 
begrünt, um die ökologische Funktion des Gebiets als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Vögel 
zu erhalten. Um auch eine hohe Qualität des Gebiets als Nahrungshabitat für Vögel und 
Fledermäuse zu gewährleisten sind überwiegend gebietsheimische, standortgerechte Arten 
(oder vergleichbare Arten) zu verwenden, die aus dem Herkunftsgebiet 7 (Süddeutsches 
Hügelund Bergland; BREUNIG & AL. 2022) stammen. Für Vögel ist die Verwendung 
früchtetragender Gehölze sinnvoll. Fledermäuse profitieren von Gehölzen, die den Raupen von 
Nachtfaltern (Nahrungsgrundlage von Fledermäusen) als Nahrung dienen. Geeignete 
Nachtfalter-Pflanzen sind u.a.: Feld-Ahorn (Acer campestre), Gewöhnliche Hasel (Corylus 
avellana), Ein- / Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna / C. laevigata), Gewöhnlicher 
Liguster (Ligustrum vulgare) oder Schwarzer Holunder (Sambucus nigra).  

Ziel: Lebensraum für Vögel und Insekten, Nahrung für Fledermäuse und Vögel; Abmilderung 
negativer Auswirkungen auf das Lokalklima; Gestaltung des Landschaftsbildes. 

 

10.7 Neuschaffung von Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter  

CEF-Maßnahme: Durch die Rodung der beiden Habitatbäume (A, B) gehen potenzielle 
Nistplätze für höhlenbrütende Vogelarten verloren. Angelehnt an die Anzahl der vorhandenen 
Baumhöhlen, ist der Verlust durch das Anbringen von drei Sperlingskoloniehäuser (Abbildung 
5) zu kompensieren. Diese sind innerhalb oder im direkten Umfeld des Planungsgebiets an 
Bäumen oder Gebäuden in zwei bis sechs Metern Höhe auf der wetterabgewandten Seite 
anzubringen. Die Kästen sind dauerhaft zu unterhalten (jährliche Leerung und Kontrolle der 
Nisthilfen).  

Ziel: Ausgleich entfallener Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter. 

 

  

Abbildung 5: Sperlingskoloniehaus. Abgerufen 
unter: www.schwegler-natur.de, im März 2023. 
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10.8 Umsiedelung und Schaffung von Ersatzhabitate für Mauereidechsen 

CEF-Maßnahme: An der westlichen Gebietsgrenze wurde im Bereich eines Polters eine adulte 
Mauereidechse festgestellt. Es ist anzunehmen, dass sich die lokale Population entlang der 
gesamten Mauer der Zufahrtstraße zum Recyclinghof erstreckt (blau schraffierter Bereiche, 
Abbildung 3). Wir im Zuge des Vorhabens in diesen Bereich eingegriffen, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Einzeltiere getötet werden. Sollte das der Fall sein, ist die 
Vorkommende Population in geeignete Ersatzhabitate umzusiedeln. Der Erhalt der 
Ersatzhabitate ist dauerhaft zu sichern. Der Flächenbedarf der erforderlichen Ersatzhabitate 
wird nach LAUFER (2014) mit 80 m2 pro Mauereidechse berechnet. Bei einem betroffenen 
Bestand von 4 Mauereidechsen ergibt sich ein Flächenbedarf von 320 m².  

Die Entfernung der Baumstämme und das Abfangen der Tiere sowie die Umsiedelung in die 
zuvor ausgewiesenen Ersatzhabitate erfolgt vor Beginn der Bauarbeiten. Dies ist zulässig 
während der Aktivzeit der Tiere und außerhalb der Eizeitigung, somit in den Monaten April, 
August und September (Abbildung 6). Die Durchführung der Maßnahme muss im Rahmen einer 
umfassenden ökologischen Baubegleitung von einer naturschutzfachlich versierten Person 
betreut werden.  

Ziel: Ausweisung von Ersatzhabitaten, Umsiedlung von Mauereidechsen, Vermeidung der 
unbeabsichtigten Tötung. 

 

 
Abbildung 6: Aktivitätsphasen der Mauereidechsen (LAUFER 2014). 

 

10.9 Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Amphibien 

Empfehlung: Zwar sind Amphibien von der Planung nicht betroffen, dennoch wird empfohlen, 
während der Bauphase entlang der Eingriffsbereiche Amphibienschutzzäune aufzustellen. 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass potentiell im Umfeld lebende Tiere nicht in den 
Baustellenbereich einwandern und dort getötet werden. Diese werden im Vorfeld der 
Baumaßnahmen vor der Wanderung zu den potenziellen Winterquartieren (in den Monaten Mai 
bis August) aufgestellt und bleiben während der gesamten Bauzeit bestehen. Die 
Funktionsfähigkeit der Zäune ist regelmäßig zu kontrollieren. Der Aufbau der Zäune orientiert 
sich an den Vorgaben für Reptilienschutzzäune (siehe Kapitel 10.9). 

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tötung von Amphibien. 
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Gemeinde Malsch – Bebauungsplan “Florianstraße / Neuwiesenstraße”                                                                        
- Wasserhaushaltsbilanzierung - 

Sehr geehrter Herr Litzow, sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer mündlichen Beauftragung vom 07.11.2025 haben wir für das Bebauungs-
planverfahren „Florianstraße / Neuwiesenstraße“ eine Wasserhaushaltsbilanzierung 
durchgeführt.

Für die geplante Änderung des Bebauungsplans wurde eine Wasserbilanz nach DWA-
M 102-4 mit der Software „Wasserbilanz-Expert“ (Version 1.0.0.1 beta) erstellt. Die 
Ergebnisse der Wasserbilanz werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Entsprechend der Vorgaben des DWA-M 102-4 soll bei einem EingriƬ auf ein Ein-
zugsgebiet der Wasserhaushalt durch Regenwasserbewirtschaftung möglichst dem 
unbebauten Zustand entsprechen (Abweichung 5 bis 10 Prozentpunkte). Hierfür 
wurden zunächst die Referenzwerte für den unbebauten Zustand anhand des in-
teraktiven Webtools NatUrWB (Naturnahe urbane Wasserbilanz) der Universität Frei-
burg ermittelt (siehe Anhang A). Entsprechend diesem liegen die Referenzwerte des 
Geltungsbereiches im unbebauten Zustand bei:

- Evaporation (v): 52,4 %

- AbÝuss (a): 47,6 %

- Grundwasserneubildung (g):      0%

Auf Grundlage des Bebauungsplans wurden die verschiedenen Flächenarten und -
werte für die jeweiligen Teilbereiche ermittelt (siehe Anhänge B und C). Laut Bebau-
ungsplan sind lediglich im Teilbereich 1 Flachdächer mit entsprechender Dachbegrü-
nung möglich. Zur Beurteilung, inwieweit sich die Dachbegrünungen auf die Wasser-
haushaltsbilanz auswirken, wurden zwei Rechenläufe (mit und ohne Gründächer in 
Teilbereich 1) durchgeführt. Für die Parameter der Wasserbilanz wurden die empfoh-
lenen Referenzparameter des Programms verwendet. Gemäß vorliegendem Bodengut-
achten sind die vorherrschenden Böden aufgrund vorhandener organischer schluƬ -
haltiger Böden nur bedingt bis gar nichtversickerungsfähig. Bestätigt wird dies durch
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die nicht vorhandene Grundwasserneubildung im Referenzzustand. Als Versickerungsbeiwert wurde daher ein  kf-
Wert von 1*10-7 m/s angesetzt.

Die Ergebnisse der Wasserhaushaltsbilanzierung (Tabelle 1 und Abbildung 1) zeigen, dass für beide berechneten Zu-
stände (mit und ohne Gründächer in Teilbereich 1) die Referenzwerte für AbÝuss (a) und Evaporation (v) im Tole-
ranzbereich gemäß DWA-M 102-4 liegen. Es ergibt sich somit kein Erfordernis für eine verpÝichtende Vorgabe von 
Gründächern im Bebauungsplan.

Tabelle 1: Ergebnis Wasserhaushaltsbilanzierung – Aufteilungsfaktoren und Abweichungen

Zustand Aufteilungsfaktor Abweichung

a g v a g v

Unbebauter Zustand 0,476 0,000 0,524

Planung mit Gründach 0,404 0,000 0,596  -0,072 0 0,072

Planung ohne Gründach 0,434 0,000 0,566  -0,042 0 0,042

Abbildung 1: Ergebnis Wasserhaushaltsbilanzierung – Visualisierung

Die Ergebnisse wurden bereits mit der Genehmigungsbehörde (Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Ar-
beitsschutz, Abteilung 2 - Wasser und Boden, Sachgebiet Abwasser) vorabgestimmt.
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Wald + Corbe Consulting GmbH
Abteilung Infrastruktur

Dipl.-Ing. Julia Krickmeyer i. A. Dipl.-Ing. Martin Kunze
Fachbereichsleitung Projektbearbeitung

Anhänge:

¶ Anhang A: Ermittlung der Referenzwerte für den unbebauten Zustand anhand des interaktiven Webtools 
                  NatUrWB (Naturnahe urbane Wasserbilanz) der Universität Freiburg

¶ Anhang B: Wasserhaushaltsbilanzierung Variante mit Gründächern - Ausgangswerte und Ergebnisse 

¶ Anhang C: Wasserhaushaltsbilanzierung Variante ohne Gründächern - Ausgangswerte und Ergebnisse 
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3.1 Gewerbelärm �Ó Lageplan Lärmquellen 

 Bebauungsplan 21.11.2024 
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 Ausfahrt Bauhof auf der Nordseite 

 

4.2-d/n Gewerbelärm seltenes Ereignis �Ó Lärmisophonen H=4,0 m 

 Höchste Fassadenpegel �Ó Tages- / Nachtzeitraum 

 Bebauungsplan 21.11.2024 �Ó ohne Lärmschutzwand �Ó mit Winterdienst 

 Ausfahrt Bauhof auf der Nordseite 
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Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens �ÚFlorianstraße / Neuwiesenstraße�Ø��in Malsch sind ent-
sprechend der Beauftragung der Gemeinde Malsch vom 21.06.2023 auf Grundlage unseres 
Angebots vom 28.04.2023 Aussagen über mögliche künftige Lärmbeeinträchtigungen durch 
Gewerbelärm, die auf das Plangebiet und das Umfeld einwirken, zu treffen und zu beurteilen.  
 
1. Ausgangssituation 

Zu dem Bebauungsplanverfahren wurden bereits schalltechnische Untersuchungen zu 
früheren Planständen durchgeführt, sodass aufgrund eines aktuellen Bauantrages für zwei 
Mehrfamilienhäuser die Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung mit entspre-
chender Anpassung für geplante Bebauung erforderlich ist. Für die Beurteilung ist dabei 
nunmehr der Gebi�H�W�V�W�\�S���Ú�G�¶�U�I�O�L�F�K�H�V���: �R�K�Q�J�H�E�L�H�W�����0�' �: ���Ø���]�X���E�H�U�¼�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� 
 
Anlage 1 zeigt eine Übersicht der örtlichen Situation. 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind Aussagen bezüglich der Lärmentste-
hung der betrieblichen Nutzungen des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr Malsch zu 
treffen und deren Einfluss auf die geplante Wohnbebauung zu berechnen und anhand der 
TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) unter Berücksichtigung möglicher 
vorhandener Vorbelastungen zu beurteilen. Gegebenenfalls werden Vorschläge für Schall-
schutzmaßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm getroffen.  
 
Entsprechend den bisherigen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass durch Ver-
kehrslärm der Hauptstraße in Malsch keine maßgeblichen Einflüsse auf das Baugebiet ein-
wirken oder diesbezüglich Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. 

 
2. Vorgehensweise 

Für die Berechnung der Lärmsituation im Plangebiet werden zunächst die zur Verfügung 
gestellten Unterlagen zur Bearbeitung mit einem computergestützten Rechenprogramm auf-
bereitet. Hierzu werden die Katastergrundlagen der Gemeinde Malsch sowie Höhendaten des 
Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation Baden-Württemberg zur Erstellung 
eines digitalen Geländemodells verwendet. Weiterhin zugrunde gelegt wird für das geplante 
Vorhaben der Vorentwurf des Bebauungsplans mit Stand vom 21.11.2024 vom Büro Schöff-
ler.Stadtplaner.Architekten, Karlsruhe.  
 
Entsprechend der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau), 2002/1987/2023, welche für die 
städtebauliche Planung zu beachten ist, sind die verschiedenen Geräuscharten (Verkehrs- 
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und Gewerbelärm) aufgrund der verschiedenen Einstellungen der Betroffenen getrennt von-
einander zu betrachten. 
 
Bei der Ermittlung und Beurteilung einer Geräuschsituation erfolgt eine Simulierung von 
Schallausbreitungsbedingungen, bei der die maßgebliche Geräuschverursachung in Abhän-
gigkeit von ihrer Intensität, der Einwirkzeit oder bei Gewerbelärm auch der Auffälligkeit von 
Geräuschquellen berücksichtigt wird. Es erfolgt dabei eine energetische Mittelung über einen 
Bezugszeitraum in Abhängigkeit von der Lärmart (Gewerbelärm, Verkehrslärm, Freizeitlärm), 
wobei höhere Pegel, z. B. durch Lkw bei Verkehrslärm, stärker gewichtet werden als niedriger 
Pegel. Gegebenenfalls werden für Gewerbelärm aufgrund von Impuls-, Ton- oder Informa-
tionshaltigkeit Zuschläge vergeben. Die auf Basis von dreidimensionalen Schallausbreitungs-
modellen rechnerisch ermittelten sogenannten Beurteilungspegel LR dienen zum Vergleich 
der in DIN-Normen, Verordnungen und Richtlinien vorgegebenen Orientierungs-, Immissi-
onsricht- oder Grenzwerten, bilden jedoch nicht zwingend die subjektive Einstellung einzelner 
Betroffener zu den Geräuschverhältnissen vollständig ab.  
 
Entsprechend den bisherigen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass durch Ver-
kehrslärm der Hauptstraße in Malsch keine maßgeblichen Einflüsse auf das Baugebiet ein-
wirken oder diesbezüglich Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Der Verkehrslärm wird 
daher nicht berechnet.  
 
Zur Ermittlung der Geräuscherzeugungen im Bereich des Bauhofes und der Feuerwehr er-
folgten zu den früheren Planverfahren Ortsbesichtigungen und die Auswertung der Angaben 
von der Leitung des Bauhofes sowie der Leitung der Feuerwehr. Diese Angaben werden in 
der vorliegenden Schallimmissionsprognose auf Aktualität geprüft und zur Berechnung her-
angezogen. 
 
Die Berechnungen des Gewerbelärms basieren auf den Berechnungsformeln der TA Lärm, 
1998 sowie der DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 
1999). Zur Berechnung des von den Parkplätzen ausgehenden Verkehrslärms wird die Park-
platzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Augsburg, 2007 herange-
zogen. 
 
Die Berechnung der Schallausbreitung des Gewerbelärms erfolgt nach der DIN 9613-2 
(Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien). Die Durchführung der Berechnung 
erfolgt mit dem Berechnungsprogramm SoundPLAN, Version 9.0.  
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Die Beurteilung des Gewerbelärms des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr Malsch er-
folgt auf Grundlage der Vorgaben der TA Lärm. Feuerwachen sind keine Anlagen im eigent-
lichen Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), die Ermittlung und Beurtei-
lung der Geräuschimmissionen aus dem Betrieb der Feuerwache nach den Kriterien der 
TA Lärm ist allerdings einschlägig (OVG Urteil AZ. 7 D 92/04. NE �Ó 06.03.2016). Die Winter-
dienstfahrten des Bauhofs werden als Maßnahme zur Gefahrenabwehr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung gewertet. 
 
Anlage 2 zeigt die für die Berechnung und Beurteilung zugrunde gelegten Verordnungen, 
Normen und Richtlinien. 
 
Für das Plangebiet wird für den nordwestlichen Bereich die Beurteilung als dörfliches Wohn-
gebiet (MDW) und im südöstlichen Teil die Beurteilung allgemeines Wohngebiet (WA) be-
rücksichtigt. Da das dörfliche Wohngebiet als Typ der baulichen Nutzung, der erst im 
Juni 2022 durch das Bundesgesetzblatt verkündet wurde, noch nicht in der TA Lärm aufge-
führt wird, wird der nordwestliche Teil des Plangebietes als Misch- (MI) bzw. Dorfgebiet (MD) 
gewertet. Im Umfeld befinden sich nach Nordwesten ein Sondergebiet mit dem Recyclinghof 
und der Freiwilligen Feuerwehr Malsch, nach Norden und Nordosten landwirtschaftliche 
Nutzflächen sowie nach Süden und Südwesten Mischgebiete.  
 

3. Grundlagen der Untersuchung 
Es ist zu erläutern, dass entsprechend der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) verschie-
dene Arten von Lärm (Verkehrs-, Gewerbe-, Sportanlagen- und Freizeitlärm) jeweils getrennt 
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen sind.  
 
Es erfolgt eine Beschreibung der Berechnungsgrundlagen Gewerbelärm der Untersuchung 
und der Vorgaben für die Bewertung nach TA Lärm. 
 
3.1 Berechnungsgrundlagen Gewerbelärm 

Als Gewerbelärm sind grundsätzlich die gesamten einer Anlage zuzuordnenden Geräu-
sche zu verstehen. Dabei sind nach TA Lärm auch Fahrzeuggeräusche auf den Betriebs-
grundstücken sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb 
der Anlage stehen, einer zu beurteilenden Anlage zuzurechnen. Die Gesamtbelastung 
ergibt sich aus der Vor- und der Zusatzbelastung.  
 
Als Zusatzbelastungen TA Lärm ist der vom Plangebiet ausgehenden Immissionsbeitrag 
zu verstehen. Es kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass die neue 
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Bebauung keinen maßgeblichen Immissionsbeitrag zu Gesamtbelastung hervorruft und 
daher nicht betrachtet werden muss. Im Umfeld des Bebauungsplangebietes befinden 
sich der Bauhof und die Freiwillige Feuerwehr Malsch, welche als Vorbelastung zu be-
rücksichtigen sind. 
 
In Ortsbesichtigungen und Gesprächen mit der Leitung von Bauhof und Feuerwehr er-
folgte schon für die bisherigen schalltechnischen Untersuchungen die Aufnahme der 
einzelnen möglichen Geräuscherzeugungen auf den jeweiligen Betriebsgrundstücken. 
Es werden nach der Bestätigung der Aktualität der Angaben vom Leiter des Bauhofs in 
der vorliegenden Schallimmissionsprognose die Ansätze übernommen bzw. aktualisiert. 
Es zeigt sich eine Vielzahl von möglichen Geräuschquellen, die sich über die Betriebsge-
lände verteilt. Es ist zu erwähnen, dass die einzelnen Geräuschquellen in Abhängigkeit 
von Jahreszeit, Witterung und aktuellem Bedarf in der Gemeinde auftreten. Dabei finden 
die einzelnen Geräuscherzeugungen überwiegend über einen kürzeren Zeitraum im 
Laufe des Tages bzw. für den Fall von Winterdienst auch in der Nacht statt. Es wird in 
einem komplexen Modell die mögliche Lärmsituation simuliert. Da alle vorhandenen Ge-
räuschquellen über einen gewissen Zeitraum berücksichtigt werden, ist davon auszuge-
hen, dass dies ein �ÚWorst Case�Ø-Szenario darstellt, da nicht damit zu rechnen ist, dass 
alle Fahrzeuge an einem Tag ausfahren, rangieren, Be- und Entladevorgänge stattfinden, 
Kompressoren laufen und Sägearbeiten und Winterdienst gleichzeitig ausgeführt werden. 
Regelmäßig findet lediglich die Zufahrt der Angestellten bzw. die Ausfahrt von Betriebs-
fahrzeugen in einem gewissen Umfang statt. Auch die in der Schallausbreitungsberech-
nung berücksichtigten Übungen und Versammlungen der Feuerwehr finden nicht an al-
len Tagen der Woche statt, sodass bei der Feuerwehr der Ansatz der Geräuschentste-
�K�X�Q�J���D�O�V���Ú�D�X�I���G�H�U���V�L�F�K�H�U�H�Q���6�H�L�W�H�Ø���]�X���Z�H�U�W�H�Q���L�V�W���� 
 
Die Anlage 3.1 zeigt einen Lageplan der für die Schallausbreitung angesetzten Schall-
quellen. Es wird in der schalltechnischen Untersuchung unterschieden nach den Be-
triebszuständen �ÚNormalfall�Ø und �ÚWinterdienst�Ø. Es wird dabei auch die zukünftige Zu-
fahrt zu Bauhof im Norden des Bauhofs berücksichtigt, sodass die Fahrzeuge des Bau-
hofs und auch Mitarbeiter nicht mehr wie bisher von Süden auf den Bauhof fahren.  
 
Im Folgenden werden die Emissionsansätze der Gewerbelärmvorbelastung erläutert.  
 
Bauhof 
Es wird davon ausgegangen, dass durch Arbeiten im Inneren der Fahrzeughalle oder den 
Betriebsgebäuden, vor allem in den Sommermonaten, bei geöffneten Hallentoren, 
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z. B. durch Instandsetzungsarbeiten oder von Kompressoren, Geräusche nach außen 
dringen. Gleiches gilt für Betriebsgebäude, in denen Sägen oder andere geräuschab-
strahlende Maschinen genutzt werden. Es erfolgt für die Schallausbreitungsberechnung 
für die maßgeblichen Gebäudeaußenflächen, wie Hallentore oder Türen, von geräusch-
intensiven Arbeitsräumen ein Ansatz als senkrechte Flächenschallquelle mit einem 
Schallleistungspegel von 90 dB(A)/Anlage pro Hallentor bzw. Außentürfläche mit einer 
Einwirkzeit von 2 Stunden pro Tag.  
 
Für den Angestelltenparkplatz wird von 20 Stellplätzen ausgegangen. Dabei wird im Nor-
malfall davon ausgegangen, dass Parkbewegungen im Zeitraum 6:00 und 9:00 Uhr, 
11:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Für den Fall des Winterdiens-
tes werden auch Parkbewegungen in der Zeit von 4:00 bis 5:00 Uhr berücksichtigt. Es 
wird nach der Parkplatzlärmstudie für Parkplätze von Besuchern und Mitarbeitern ein 
Zuschlag KI für die Impulshaltigkeit von 4 dB(A) vergeben. Weiterhin erhält der Parkplatz 
für den Suchverkehr einen Zuschlag KD von 2,6 �G�%���X�Q�G���I�¼�U���G�L�H���2�E�H�U�I�O�¤�F�K�H���Ú�%�H�W�R�Q�V�W�H�L�Q��
�S�I�O�D�V�W�H�U�����)�X�J�H����� �����P�P�Ø���H�L�Q�H�Q���=�X�V�F�K�O�D�J���.StrO von 0,5 dB. Es ergibt sich ein Schallleis-
tungspegel LW von ca. 83,1 dB(A) für den Angestelltenparkplatz, welcher programmin-
tern in einer Höhe von 0,5 m über Gelände berücksichtigt wird.  
 
Anlage 3.2 zeigt den Tagesgang des Angestelltenparkplatzes des Bauhofs im Betriebs-
zustand Normalfall.  
 
Die Fahrbewegungen der Angestellten im Tages- und Nachtzeitraum werden als Linien-
schallquellen in 0,5 m über Gelände berücksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass von den ein- bzw. ausfahrenden Pkw jeweils ein Schallleistungspegel von 
48 dB(A)/m ausgeht und ein entsprechender Tagesgang mit insgesamt 55 Zu- / Ausfahr-
ten berücksichtigt. Diese werden über die zukünftige Zufahrt nach Norden angesetzt.  
 
Lkw-Fahrten werden als Linienschallquellen pro Meter in 1 m über Gelände berücksich-
tigt. Dabei wird für die Fahrt eines Lkws entsprechend dem Hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie Technischer Bericht, Lkw-Studie: Untersuchung von 
Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen, Heft 3, 2024 von 
einem Schallleistungspegel in einer Stunde LWA, 1h=63 dB(A)/m pro Lkw ausgegangen. 
Für Rückwärtsfahren bzw. Rangierfahrten werden, wie in der Lkw-Studie vorgeschlagen, 
jeweils 5 dB(A) höhere Emissionspegel auf der Fahrtstrecke in Ansatz gebracht. Dabei 
wird von jeweils 42 Aus- und Einfahrten pro Tag ausgegangen. Im Bereich der Fahrzeug-
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hallen werden Rangierfahrten der Lkw mit jeweils 6 Fahrten zu den vier Hallentoren be-
rücksichtigt. Im Innenhof des Bauhofs werden tagsüber jeweils 6 Einfahrten in Rück-
wärtsrichtung und Ausfahrten vorwärts angesetzt. Im Betriebszustand Winterdienst wer-
den nachts zusätzlich im Bereich Hof 5 Fahrten angenommen, die über die nördliche 
Ausfahrt den Bauhof verlassen.  
 
Für Anlieferungen im Hof an der Halle Nord und an der Halle Süd werden entsprechende 
Be- und Entladegeräusche angesetzt. Für den Bereich des Be- und Entladens von Lkw 
wird für jeden Anlieferungsvorgang eine Punktschallquelle mit 90 dB(A) und einem  
Maximalpegel von 108 dB(A) berücksichtigt. Die Schallquellen werden dabei jeweils in 
einer Höhe von 1 m über dem Gelände angesetzt.  
 
Das Be- und Entladen von Containern, von Sperrgitter (Bauzäune), von Streusalz und 
Schüttgut werden beispielhaft jeweils als Punktschallquelle jeweils mit einem Schallleis-
tungspegel von 90 dB(A) und einem Maximalpegel von 108 dB(A) über einen Zeitraum 
von 1-2 Stunden im Tagesablauf in einer Höhe von 1 m über Gelände berücksichtigt. 
 
Weiterhin wird das Fahren eines Gabelstaplers mit einem Schallleistungspegel von 
62 dB(A)/m entsprechend dem Emissionsdatenkatalog des Forum Schall 2023 über den 
Zeitraum von einer Stunde im Tageszeitraum sowie das Fahren eines Radladers mit ei-
nem Schallleistungspegel von 70 dB(A)/m entsprechend dem Emissionsdatenkatalog 
des Forum Schall 2023 jeweils über eine Stunde berücksichtigt.  
 
Die Anlagen 3.3 und 3.4 zeigen die sich aus den angesetzten Schallquellen ergebenden 
Emissionspegel mit ihrem zeitlichen Verlauf für den Betriebszustand Normalfall und Win-
terdienst.  
 
Dabei ist zu erläutern, dass die dargestellten Fahrten für Winterdienst einen Fall darstel-
len, der nur an wenigen Tagen im Jahr auftritt. Erhebungen der Gemeinde Malsch haben 
ergeben, dass in den letzten Jahren die Fahrten des Winterdienstes im Nachtzeitraum in 
jedem Fall weniger als zehn Mal pro Jahr stattgefunden haben und somit nicht als Re-
gelfall zu betrachten sind. Als seltenes Ereignis entsprechend 7.2 der TA Lärm können 
die Arbeiten des Winterdienst allerdings nicht gewertet werden, da nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann, dass der Winterdienst nicht mehr als 10-mal im Jahr und 
nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfindet. Da es sich bei den Win-
terdienstfahrten aber um eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung handelt, kann nach Abschnitt 7.1 TA Lärm eine Ausnahmeregelung 



 
 

Gemeinde Malsch 
Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan  

�ÚFlorianstraße �����1�H�X�Z�L�H�V�H�Q�V�W�U�D�Ÿ�H�Ø  
Erläuterungsbericht  

Seite 7 

KOEHLER  LEUTWEIN&
Ingeni eur bür o  für  Ver kehr s wes en

für Notsituationen herangezogen werden, bei der die Richtwerte der TA Lärm überschrit-
ten werden dürfen. 
 
Feuerwehr 
Für die Feuerwehr ergibt sich der Parkplatzlärm der Feuerwehrleute, die zu ihren Ver-
sammlungen überwiegend in den Abendstunden zwei Mal pro Woche für Übungen oder 
Informationstreffen zusammenkommen und die zum Teil bis in den Nachtzeitraum rei-
chen. Es wird dabei von 10 Stellplätzen entlang der bisherigen Zufahrt zum Bauhof aus-
gegangen. Hierfür wird auch eine Linienschallquelle für Pkw der Feuerwehrkameraden 
mit wiederum 48 dB(A)/m pro Pkw im Bereich der nördlichen Zufahrt zum Bauhof auch 
in einer Stunde des Nachtzeitraumes berücksichtigt.  
 
Als Linienschallquelle mit dem Zuschlag für Rangieren ergibt sich bei allen Zufahrten zu 
den Hallentoren der Feuerwehr jeweils eine Linienschallquelle mit 68 dB(A)/m, die über 
den Zeitraum von zwei Stunden im Tageszeitraum in den Abendstunden zu Übungszwe-
cken berücksichtigt werden.  
 
Als Einzelschallquelle mit einem Schallleistungspegel von 90 dB(A) und einem Maximal-
pegel von 108 dB(A) werden im Hofbereich des Bauhofes über den Zeitraum von zwei 
Stunden Geräusche von Feuerwehrübungen berücksichtigt.  
 
Der Anlage 3.3 können die angesetzten Schallleistungspegel für die maßgeblichen Ge-
räuscherzeuger entnommen werden.  
 
Das Ausrücken der Feuerwehr bei einem Einsatz, welcher mit oder auch ohne Nutzung 
des Signalhorns erfolgen kann, wird nicht berücksichtigt. Grund dafür ist, dass es heute 
schon Bestandsgebäude direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus gibt, welche bezüglich 
Betriebsanlagenlärm der Feuerwehr am stärksten betroffen sind und davon ausgegangen 
werden kann, dass die Geräuschentwicklung bei Einsatzfahrten und weiteren Tätigkeiten 
der Feuerwehr auf ein Mindestmaß beschränkt wird, um die nächstliegende Wohnbe-
bauung nicht unzumutbar zu beeinträchtigen. Des Weiteren haben die Feuerwehrge-
bäude selbst eine abschirmende Wirkung zum Plangebiet. 
 
Die Immissionen von Signal- bzw. Martinshörnern werden in der Immissionsprognose 
nicht betrachtet, da davon ausgegangen werden kann, dass sie äußerst selten direkt bei 
der Ausfahrt auf die Florianstraße, sondern erst auf öffentlichen Straßen eingeschaltet 
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werden und eine Akzeptanz der Geräuscheinwirkung durch die Signalhörner in der Be-
völkerung bereits vorhanden ist. Des Weiteren wird vorausgesetzt, dass aufgrund der vor-
liegenden Straßenführung das Signalhorn als Warn-/ Hinweissignal der Einsatzkräfte für 
die Straßenteilnehmer, welches beispielweise an Kreuzungen oder nicht einsehbaren 
Ein- und Ausfahrten eingesetzt wird, nur im Ausnahmefall bei der Ausfahrt der Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr eingeschaltet wird. 

 
3.2 Beurteilungsgrundlagen 

DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 
Die sich aus dem jeweiligen Bewertungsverfahren ergebenden Beurteilungspegel für die 
jeweiligen Immissionsorte werden zunächst nach der für die städtebauliche Planung gül-
tigen Richtlinie DIN 18005 Ausgabe 2023-07 (Schallschutz im Städtebau) beurteilt. 
Nach der DIN 18005, Beiblatt 1, Ziffer 4.3, Absatz 3, werden die Geräusche von ver-
schiedenen Arten von Schallquellen, wie im vorliegenden Fall Verkehrs- und Gewerbe-
lärm, aufgrund des unterschiedlichen Belästigungsempfindens der Betroffenen zu den 
verschiedenen Arten von Geräuschquellen, jeweils für sich allein mit den jeweils zuge-
ordneten Orientierungswerten verglichen.  
 
Die in der DIN 18005 2023/07 angegebenen Orientierungswerte betragen jeweils für den 
Tages- und Nachtzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr / 22:00 bis 6:00 Uhr) in dB(A) als Über-
blick: 
 

DIN 18005 Verkehrslärm Gewerbelärm 
Reine Wohngebiete (WR),  
Wochenendhausgebiete,  
Ferienhausgebiete 

50 / 40 dB(A) 50 / 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  
Kleinsiedlungsgebiete (WS),  
Campingplatzgebiete 

55 / 45 dB(A) 55 / 40 dB(A) 

Friedhöfe, Park- und  
Kleingartenanlagen 55 / 55 dB(A) 55 / 55 dB(A) 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 / 45 dB(A) 60 / 40 dB(A) 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche 
Wohngebiete (MDW), Mischge-
biete (MI) und Urbane Gebiete 
(MU) 

60 / 50 dB(A) 60 / 45 dB(A) 

Kerngebiete (MK) 63 / 53 dB(A) 60 / 45 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE)  65 / 55 dB(A) 65 / 50 dB(A) 
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Es ist anzumerken, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 empfohlene Richtwerte 
darstellen, von denen im Einzelfall beim Vorliegen anderer entgegengesetzter  
Interessen mit entsprechender Begründung abgewichen werden kann (DIN 18005, Bei-
blatt 1, Ziffer 4,3, Absatz 8). In einem solchen Fall sind geeignete Maßnahmen, wie z. B. 
aktiver Schallschutz, entsprechende Gebäudeanordnung, Grundrissgestaltung oder al-
ternative planrechtliche Festsetzungen zum baulichen Schallschutz vorzusehen und 
planrechtlich abzusichern. 
 
TA Lärm: 
Zur Beurteilung des Gewerbelärms werden zusätzlich zu den oben aufgelisteten Orien-
tierungswerten der DIN 18005 für Gewerbelärm die Bestimmungen der TA Lärm heran-
gezogen. Zum Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche von genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen 
wurde auf Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes § 48 die 6. Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum BImSchG, die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 
TA Lärm, erlassen.  
 
Entscheidend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens ist die Gesamtbelas-
tung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen im Sinne der TA Lärm, hervorgerufen 
wird. Die Gesamtbelastung setzt sich aus der Vor- und Zusatzbelastung zusammen. Vor-
belastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen bestehenden 
Anlagen, für die die TA Lärm gilt.  
 
Im vorliegenden Fall befinden sich der Bauhof der Gemeinde Malsch und die Feuerwa-
che der Freiwilligen Feuerwehr Malsch im Umfeld des Plangebietes, die nach den Krite-
rien der TA Lärm zu beurteilen sind.  
 
Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu be-
urteilende Anlage voraussichtlich hervorgerufen wird. Hiernach sind Anlagengeräusche 
und Fahrgeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie der Ein- und Ausfahrt der zu be-
urteilenden Anlage insgesamt zuzurechnen. Im Plangebiet selbst sind keine Anlagenge-
räusche zu erwarten, die einen maßgeblichen Immissionsbeitrag zur Gesamtbelastung 
hervorrufen. 
 
Nach den Bestimmungen der TA Lärm (Prüfung im Regelfall nach Nr. 3.2.1) ist der 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen dann sichergestellt, wenn die Gesamtbe-
lastung am Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6 nicht überschreitet. Die 
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Immissionsrichtwerte sind abhängig von der jeweiligen Gebietsausweisung entsprechend 
der Baunutzungsverordnung im Bereich der zu schützenden Gebäude.  
 
Mit der Nr. 3.2.2 führt die TA Lärm eine Möglichkeit einer ergänzenden Prüfung im Son-
derfall auf. Diese Sonderfallprüfung kommt zum Einsatz, wenn besondere Umstände vor-
liegen, die bei der Regelfallprüfung nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm keine Berücksichtigung 
finden, die aber einen Einfluss auf die Beurteilung haben können, ob die Anlage dazu 
beiträgt schädliche Umwelteinwirkungen zu erzeugen, die sich also in der konkreten Si-
tuation auf die Zumutbarkeit der Geräuschbelastung auswirken können. Die TA Lärm 
führt dazu unter anderem Umstände wie Einschränkungen der zeitlichen Nutzung oder 
eine besondere Standortbindung der zu beurteilenden Anlage auf. Als weiteren Umstand, 
der eine Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 TA Lärm erforderlich macht, werden beson-
dere Gesichtspunkte der Herkömmlichkeit und eine soziale Adäquanz der Geräu-
schimmissionen angeführt.  
 
Die Zumutbarkeit der Geräuschbelastung kann entsprechend den LAI-Hinweisen zur 
Auslegung der TA Lärm (Stand 24.02.2023) höher anzusetzen sein, wenn eine sozial 
anerkannte Tätigkeit nur an einem bestimmten Standort durchgeführt werden kann oder 
wenn die geräuschverursachende Tätigkeit einem gesellschaftlich wünschenswerten 
Zweck dient. 
 
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden nach 
Nr. 6.1 TA Lärm betragen tags/nachts (6:00 bis 22:00 Uhr und 22:00 bis 6:00 Uhr): 
 

TA Lärm Gewerbelärm 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 / 35 dB(A) 

Reine Wohngebiete (WR) 50 / 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete 55 / 40 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete (MI) 60 / 45 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU) 63 / 45 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 / 50 dB(A) 

Industriegebiete (GI) 70 / 70 dB(A) 

 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht 
mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Für reine und allgemeine Wohngebiete sind nach TA Lärm Zuschläge für Tageszeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit zu vergeben.  
 
Es ist weiterhin nach TA Lärm, Ziffer 6.4 maßgebend für die Beurteilung des Nachtzeit-
raums die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beur-
teilende Anlage relevant beiträgt, anzusetzen. Im Rahmen der Berechnungen erfolgt so-
mit für jeden maßgeblichen Immissionspunkt eine Berechnung für jede einzelne Nacht-
stunde mit Ermittlungen der Beurteilungspegel aus den im Betrieb befindlichen Anlagen.  
 
Entsprechend TA Lärm Ziffer 6.4 kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgescho-
ben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen 
zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-
schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist jedoch in jedem Fall sicherzustellen.  
 
Nach Ziffer 7.1 TA Lärm dürfen in Notsituationen, soweit es zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm nach Ziffer 6 überschritten werden.  
 
Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA Lärm macht bereits auf der planrechtlichen 
Ebene Sinn, da im Zuge des Betriebsgenehmigungsverfahrens ohnehin der entspre-
chende Nachweis nach TA Lärm zu erfolgen hat. Ergänzend ist noch auf die Regelung 
nach Ziffer 7.2, TA Lärm hinzuweisen, nach der über eine begrenzte Zeitdauer von 
höchstens 10 Tagen oder Nächten pro Jahr und nicht an mehr als an jeweils zwei aufei-
nander folgenden Wochenenden höhere Immissionspegel zulässig sind (z. B. bei beson-
deren Anlieferungen oder verkaufsoffenen Wochenenden etc.). 
 
Die Beurteilung der Gewerbelärmemissionen ist nach der TA Lärm weiterhin zu untertei-
len in die Geräusche, die von dem Anlagengrundstück ausgehen und in  
Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen des An- und Abfahrverkehrs. Für 
diese sind entsprechend Ziffer 7.4 der TA Lärm ebenfalls die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV und deren Bestimmungen zu berücksichtigen. In der TA Lärm, Ziffer 7.4, 
heißt es für Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen, dass die Geräusche des 
An- und Abfahrverkehrs in einem Abstand bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück 
durch Maßnahmen organisatorischer Art so weit wie möglich vermindert werden sollen 
soweit:  
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- sie die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechne-

risch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,  
- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  
- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV erstmals 

oder weitergehend überschritten werden.  
 

4. Ergebnisse Schallausbreitungsberechnung Gewerbelärm 
Neben den einzelnen Lärmemittenten werden die umgebende Bebauung sowie die topogra-
fischen Verhältnisse zur Berücksichtigung von Bebauungsdämpfung und Reflexion der vor-
handenen und zukünftigen Bebauung in die Berechnungen mit einbezogen. Die Beurtei-
lungspegel werden jeweils an den Gebäudefassaden der bestehenden Gebäude bzw. Bau-
grenzen der geplanten Bebauung ermittelt. Dargestellt sind die jeweils höchsten Fassaden-
pegel der unterschiedlichen Stockwerke sowie die flächige Lärmverteilung als Lärmisophonen 
in einer Höhe von 4,0 m.  
 
Entsprechend den bisherigen schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplanver-
fahren wird davon ausgegangen, dass durch Verkehrslärm der Hauptstraße in Malsch keine 
maßgeblichen Einflüsse auf das Baugebiet einwirken oder diesbezüglich Lärmschutzmaß-
nahmen nicht erforderlich sind. Der Verkehrslärm wird daher nicht berechnet.  
 
Es folgen die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen für den Gewerbelärm. Es wird 
unterschieden nach den Betriebszuständen Normalfall und Winterdienst. Es wird bei den 
Berechnungen davon ausgegangen, dass die Zufahrt zum Bauhof ausschließlich über die 
nördliche Einfahrt erfolgt. 
 
Die Anlagen 4.1-d/n zeigen die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung im Tages- und 
Nachtzeitraum im Betriebszustand Normalfall unter Berücksichtigung der eingegebenen Ge-
werbelärmquellen, wie unter Ziffer 3 beschrieben.  
 
Es werden im Tageszeitraum an den westlichsten Gebäuden im Plangebiet mit Fassadenpe-
geln von bis zu ca. 45 dB(A) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete (MI) 
bzw. Dorfgebiete (MD) deutlich unterschritten. Nachts werden mit Fassadenpegeln von bis 
zu ca. 38 dB(A) die Richtwerte für MD noch eingehalten. Im übrigen Plangebiet ergeben sich 
sowohl tags als auch nachts, ruhige Verhältnisse.  
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Die Anlagen 4.2-d/n zeigen die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung im Tages- und 
Nachtzeitraum im Betriebszustand Winterdienst unter Berücksichtigung der eingegebenen 
Gewerbelärmquellen, wie unter Ziffer 3 beschrieben.  
 
Es werden im Tageszeitraum an den westlichsten Gebäuden im Plangebiet mit Fassadenpe-
geln von bis zu ca. 45 dB(A) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete und 
Dorfgebiete deutlich unterschritten. Nachts werden mit Fassadenpegeln von bis zu ca. 
46 dB(A) die Richtwerte für Misch- und Dorfgebiete geringfügig überschritten. Im übrigen 
Plangebiet ergeben sich sowohl tags als auch nachts ruhige Verhältnisse. Die Richtwerte für 
MI bzw. MD werden an allen Fassaden eingehalten.  
 
Aufgrund der Überschreitungen an zwei Gebäuden innerhalb des Plangebietes durch den 
Winterdienst im Nachtzeitraum wird eine aktive Lärmschutzmaßnahme in Form einer Lärm-
schutzwand an der südwestlichen Seite von Halle Süd des Bauhofs mit einer Höhe von 2,5 m 
über Gelände geprüft. Der Anlage 4.2-n-A ist zu entnehmen, dass nun an allen Fassaden 
innerhalb des Plangebietes die Richtwerte der TA Lärm eingehalten werden.  
 

5. Beurteilung der Situation und Empfehlung für die Bauleitplanung 
Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung für Betriebsanlagenlärm zeigen das Bild 
einer verträglichen Belastung durch Gewerbelärmemissionen des Bauhofs und der Freiweil-
ligen Feuerwehr im Tageszeitraum. Durch die Fahrten der Fahrzeuge des Bauhofs und die 
Übungen der Feuerwehr entstehen keine unzumutbaren Gewerbelärmbelastungen. 
 
Im Fall des Winterdienst mit Fahrten von Winterdienst-Räumfahrzeugen im Nachtzeitraum 
kann es durch die Fahrten der Bauhof-Fahrzeuge zu geringfügigen Überschreitungen der 
Vorgaben der TA Lärm kommen. 
 
Die Wertung der Arbeiten des Winterdienst im Nachtzeitraum als seltenes Ereignis nach 7.2 
TA Lärm ist allerdings nicht möglich, da die Winterdiensteinsätze nicht planbar sind und nicht 
sicher davon ausgegangen werden kann, dass nächtliche Einsätze nicht mehr als 10-mal im 
Jahr und auch nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Es wird viel-
mehr Ziffer 7.1 TA Lärm angeführt, bei der in Notsituationen, soweit es zur Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm nach Ziffer 6 überschritten werden dürfen. 
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Zum Schutz der neuen Gebäude innerhalb des Plangebietes wird die Empfehlung gegeben 
eine Lärmschutzwand als aktive Lärmschutzmaßnahme an der südwestlichen Seite der Halle 
Süd des Bauhofs zu errichten. Ihre Festsetzung im Bebauungsplan kann wie folgt lauten: 
 
Festsetzungen gegen Umwelteinwirkungen aufgrund von Betriebsanlagenlärm gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB: 
 
Bauliche Schallschutzanlagen für die Lärmschutzwand entsprechend den Darstellungen im 
zeichnerischen Teil als Lärmschutzwandkonstruktion mit Angabe der Wandhöhe von min-
destens 2,5 m in einer Höhe von 121,0 m ü. NN und einer Länge von mindestens 34,2 m. 
Für die Lärmschutzwandelemente sind die Ausführungen der zusätzlichen technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen 
(ZTV-LSW 22) der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen zu beachten. Eine 
besondere hochabsorbierende / stark reflexionsmindernde Ausführung der Wandelemente 
der Lärmschutzwand ist nicht notwendig. 
 
Des Weiteren wird angeregt, einen Sichtschutz an der nordwestlichen Ecke des Plangebietes 
einzurichten, welcher für ggf. Erweiterung der Betriebstätigkeiten des Bauhofs auch als Lärm-
schutzwand ausgeführt werden kann. Die Festsetzung dieser Wand kann wie folgt lauten: 
 
Festsetzungen gegen Umwelteinwirkungen aufgrund von Betriebsanlagenlärm gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB: 
 
Bauliche Schallschutzanlagen für die Lärmschutzwand entsprechend den Darstellungen im 
zeichnerischen Teil als Lärmschutzwandkonstruktion mit Angabe der Wandhöhe von min-
destens 2,5 m in einer Höhe von 121,0 m ü. NN und einer Länge von mindestens 26,0 m. 
Für die Lärmschutzwandelemente sind die Ausführungen der zusätzlichen technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen 
(ZTV-LSW 22) der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen zu beachten. Eine 
besondere hochabsorbierende / stark reflexionsmindernde Ausführung der Wandelemente 
der Lärmschutzwand ist nicht notwendig. 
 
Die Immissionen von Signal- bzw. Martinshörnern bei Einsatzfahrten der Freiwilligen Feuer-
wehr Malsch werden in der Immissionsprognose nicht betrachtet, da davon ausgegangen 
werden kann, dass sie äußerst selten direkt bei der Ausfahrt auf die Florianstraße, sondern 
erst auf öffentlichen Straßen eingeschaltet werden und eine Akzeptanz der Geräuscheinwir-
kung durch die Signalhörner in der Bevölkerung bereits vorhanden ist. Des Weiteren wird 



 
 

Gemeinde Malsch 
Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan  

�ÚFlorianstraße �����1�H�X�Z�L�H�V�H�Q�V�W�U�D�Ÿ�H�Ø  
Erläuterungsbericht  

Seite 15 

KOEHLER  LEUTWEIN&
Ingeni eur bür o  für  Ver kehr s wes en

vorausgesetzt, dass aufgrund der vorliegenden Straßenführung das Signalhorn als Warn-/ 
Hinweissignal der Einsatzkräfte für die Straßenteilnehmer, welches beispielweise an Kreuzun-
gen oder nicht einsehbaren Ein- und Ausfahrten eingesetzt wird, nur im Ausnahmefall bei 
der Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr eingeschaltet wird. 
 

6. Qualität der Prognose 
Die Qualität der angegebenen Beurteilungspegel ist abhängig von der Genauigkeit der Emis-
sionsdaten, wie z. B. Schallleistungspegel, berücksichtigte Einwirkungsdauer, digitalisierte 
Lage usw. Die Ansätze der Lärmquellen entsprechen dabei den vorgegebenen Richtlinien 
oder aktuellen Veröffentlichungen für Lärmquellen, deren Ansätze in der Regel einen Sicher-
�K�H�L�W�V�]�X�V�F�K�O�D�J���D�O�V���Ú�: �R�U�V�W �&�D�V�H�Ø-Fall beinhalten. 
 
Bei der Erstellung des für die Schallausbreitungsberechnung erforderlichen dreidimensiona-
len Geländemodells wird versucht, die zukünftigen Situationen so genau wie möglich zu si-
mulieren. In dem Programm SoundPLAN der Fa. SoundPLAN GmbH werden dabei die Be-
rechnungen nach dem Stand der Technik (DIN ISO 9613-2) durchgeführt. Durch die Ver-
wendung von vorrangig digitalen georeferenzierten Plänen ist von einer höchsten Genauigkeit 
entsprechend dem Stand der Technik auszugehen. Mögliche Rechenungenauigkeiten ge-
genüber Lärmmessungen aufgrund von Annahmen einer Mit-Wind-Situation oder Ungenau-
igkeiten des Rechenprogramms in Höhe von bis zu 0,5 dB(A), die sich nicht gegenseitig 
�D�X�V�J�O�H�L�F�K�H�Q�����Z�H�U�G�H�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���Ú�: �R�U�V�W �&�D�V�H�Ø-Ansätze der Schallemissionsquellen zumindest 
ausgeglichen.  

 
7. Zusammenfassung 

Im Rahmen der Fortschreibung des �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�V���ÚFlorianstraße / Neuwiesen-
straße�Ø���L�Q��Malsch wurde unter Berücksichtigung des Betriebsanlagenlärms eine schalltech-
nische Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Lärmemissionen und -immissionen 
wurden entsprechend den geltenden Richtlinien berechnet und nach der DIN 18005 und 
der TA Lärm beurteilt.  
 
Entsprechend den bisherigen schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplanver-
fahren wird davon ausgegangen, dass durch Verkehrslärm der Hauptstraße in Malsch keine 
maßgeblichen Einflüsse auf das Baugebiet einwirken oder diesbezüglich Lärmschutzmaß-
nahmen erforderlich sind. 
 
Im Tages- und Nachtzeitraum im Betriebszustand Normalfall ergeben sich im Plangebiet un-
ter Berücksichtigung der als Gewerbelärm zu wertenden Geräusche des Bauhofs und der 
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Freiwilligen Feuerwehr Malsch deutliche Unterschreitungen der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm für Misch- (MI) und Dorfgebiete (MD), als welches der nordwestliche Teil des Plan-
gebietes für die Beurteilung des Gewerbelärms nach TA Lärm hilfsweise gewertet wird, da 
die vorgesehene Definition der Ausweisung als dörfliches Wohngebiet (MDW) noch nicht in 
der TA Lärm implementiert ist. Auch im übrigen Plangebiet ergeben sich ruhige Verhältnisse. 
Im Fall des Winterdienst mit Fahrten von Winterdienst-Räumfahrzeugen im Nachtzeitraum 
kann es durch die Fahrten der Bauhof-Fahrzeuge zu geringfügigen Überschreitungen der 
Vorgaben der TA Lärm kommen. Die Wertung der Arbeiten des Winterdienst im Nachtzeit-
raum als seltenes Ereignis nach 7.2 TA Lärm ist allerdings nicht möglich, da die Winterdien-
steinsätze nicht planbar sind und nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass nächt-
liche Einsätze nicht mehr als 10-mal im Jahr und auch nicht an zwei aufeinanderfolgenden 
Wochenenden stattfinden. Es wird vielmehr Ziffer 7.1 TA Lärm angeführt, bei der in Notsitu-
ationen, soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erfor-
derlich ist, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nach Ziffer 6 überschritten werden dürfen. 
 
Zum Schutz der neuen Gebäude innerhalb des Plangebietes wird dennoch die Empfehlung 
gegeben eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 2,5 m als aktive Lärmschutz-
maßnahme an der südwestlichen Seite der Halle Süd des Bauhofs zu errichten. Des Weiteren 
wird angeregt, einen Sichtschutz an der nordwestlichen Ecke des Plangebietes einzurichten, 
welcher auch als Lärmschutzwand ausgeführt werden kann. 
 
Die Spitzenpegel werden an allen maßgeblichen Immissionsorten in allen Betriebszuständen 
eingehalten.  
 
Bei Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen bestehen aus schallschutzrechtlicher Sicht 
keine Bedenken gegen das Planvorhaben.  
 
Die Grundpflichten des Betreibers zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen in 
Bezug auf Maßnahmen zur Lärmminderung oder Emissionsbegrenzung entsprechend dem 
Stand der Technik sind hiervon unberührt.  
 

Ingenieurbüro für Verkehrswesen  
Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG 
 
Datei:  RK_Malsch_Florianstraße-Neuwiesenstraße_SU_2024-09-13 
Datum: 27.02.2025 
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%����������
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7� 4* * 4* * * +*3 * 4* *
	������������
���6'� "�
�� /- *. /3 * 1/ - * 03 * 03 * 03 * 03 *
������������ "�
�� 20 2+ 1- * 3* 3 * 1- *
9�����?
��+ 	����� +/ .1 23 / 4* * . 23 / 23 /
9�����?
��- 	����� +/ .1 23 / 4* * . 23 / 23 /
9�����?
��. 	����� +/ .2 23 / 4* * . 23 / 23 /
9�����?
��/ 	����� +/ .3 23 / 4* * . 23 / 23 /
'
������
� 	����� +2 -+ 22 1 4* * . 22 1 22 1
"'7��9������������ "�
�� +*/ 40 1. * 3. - * 2+ 0 2/ 0 2+ 0 2+ 0 2+ 0
"7��9������
����� "�
�� +*/ 3- 1. * 3. - * 2+ 0 2/ 0 2+ 0 2+ 0 2+ 0
"7��@
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�� 3- -. 1. * 3- - * 1. * 11 * 1. * 1. * 1. *
"7��@
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�� 4- 2/ 1. * 3- 2 * 1. * 11 * 1. * 1. * 1. *
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�� 30 ++ 1. * 3- . * 1. * 11 * 1. * 1. * 1. *
6��7�
�	�������� 6��7����8 +*1 -/ 01 2 22 * * 44 0 01 2 01 2 01 2 01 2
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�� +/1 4/ 2* * 4+ 2 * 2* *
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�� +2 *3 13 * 3* . * 13 * 2+ * 13 * 13 * 13 *
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�� +- 40 13 * 24 + * 13 * 13 *
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�� +/ /0 13 * 24 1 * 13 * 13 *
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�� 4 33 13 * 22 4 * 13 * 13 *
A�
5����
�	�������� "�
�� 3 -/ 13 * 22 - * 13 * 13 *
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�� 1 +1 13 * 20 4 * 13 * 13 *
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�� / 40 13 * 2/ 4 * 13 * 13 *
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�� +* 44 13 * 23 / * 13 * 13 *
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�� +- /4 13 * 24 * * 13 * 13 *
��5� 	����� +2 +0 22 2 4* * . 22 2 22 2
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���� 	����� +3 +2 22 / 4* * . 22 / 22 /
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7� 4* * 4* * * +*3 * 4* * 4* *
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